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Regierungsvorlage 

. Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Sicherung einer ungestörten 
Produktion und der Versorgung der Bevöl­
kerung und sonstiger Bedarfsträger mit 
wichtigen Wirtschafts- und Bedarfsgütern 

(Versorgungssicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschLossen: 

Artikel I 
(Verf.rossu11igshestJimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vor­
schriften, Wlie &e im Art. II des vorliegenden 
BundesgeSietzes en'th:dten sind, sowie ,die Voll­
z.iehung ,dieser Vorschr<iften sind vom Inkraft­
treten .dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 
30. Juni 1982 auch in den Belangen Bundessache, 
hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsge~etz 
in der F,assung von 1929 etwas anderes vonieht. 
Die im Art. II Igeregelten Angelegenhe,iten kön­
nen ..,- unheschadet ider Stellung des Landes­
hauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG -

. nach Maßg.albedes § 4 Abs. 3 von Einrichtungen· 
der gesetzlichen Inter.essenvertretungen im über­
tragenen Wnrkungslhereich a1s Bundesbehör,den 
unmittelbar versehen werden. 

(2) nie Erlassu.11ig von VeroI1dnungen des Bun­
desminister,s für Handel, Gewerhe und Industr,ie 
auf GI1unddes Art. II bedarf, soweit derartJi.ge 
Verordnungen nicht aussch1ießlich die gänz:1!iche 
oder teilweise Aufhebung in Geltung stehender 
Verordnungen zum Gegenstand haben, der Zu­
stimmung des Hauptlausschusses .des Natlional­
rates. 

(3) Bei Gefahr-im Verzug isind V.erordnungen 
des ·Bundesminli,sters für Handel, Gewerbe und 
IndustI1iJe auf Gl"und des Art. II gleichzeitig mit 
dem Antr.ag auf Erteilungder Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates zu erlas~en. 
Verordnungen, lderen Edassung die ZustJimmung 
des HauptlaJUsschusses nicht VOl"angegangen ~st, 
sind unverzüg~ich aufzuheben, wenn der Haupt­
ausschuß ihrer Erlassung nicht oder nicht inner­
halb der dem Einlang.en des Antrages folgenden 
Woche ~ustliJmmt. 

(4) Beschmüsse des Hauptausschusses des Natio­
nall"ates, mit de!llltln .die in den Abs. 2 und 3 er­
wähnte Zustlimmung erneilt WJird, können nur in 
Anwesenheit von mindesoens der Hälfte seiner 
Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 
Ddtteln der abgegebenen Stimmen gef·aßt werden. 

Artikel II 

§ 1. Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie ist.ermächtligt, unter Beda.chtnahme 
auf bestehende völkerrechtliche VerpHichtungen 
für in der AnLage 1 zu ,diesem Bundesgesetz. 
angeführte Wirtschafts- und Bedarfsgüter (Waren) 
im Fal1e einer unmitteLbar drohenden oder be-' 
reits eingetretenen Störung der Versorgung, so­
fern :diese Störung 

1. keine saisonale Verknappungserscheinung 
darsnel:lt und 

2. durch marktgerechtle Maßnahmen n1icht, nidlt 
rechtzeitig oder nur mit unverhältnismäßi­
gen Mitteln abgewendet oder behoben wer­
den kann, 

durch Verol'dnun,g die zur Aufrechterhaltung 
oder W,iederhersteUung einer ungestörten Pro­
duktion sow1ie ~r Sicherung der V;ersorgung 
der Bevölkerung und sonstiger Betdarfsträger ein­
schließlich jener für ·Zwecke der mi~itäris.chen 
Landesverteidigung unbedingt erfoI'dediche L,en­
kungsmaßnahmen anZluorclnen, sofern diese 
Waren nicht Lenkungen nach anderen Bundes­
gesetzes unterliegen. 

§ 2. Lenkungsmaßnahmen sind 

1. Gebote, Verlbote und die Anordnung von 
;Sew,il1i~lmgspf1ichteri hinSiichtilich der Pro­
duktion, des Transportes, der Lagerung, der 
Verteilung, der Abg.abe, Ides Bezuges, der 
Ein- und Ausfuhr sowie der Verwen.dung 
von Waren. Hiehei ,ist auf die gesamtwil"t­
smaft1ich zweckmäßigste Nutzung der 
Wal"etl Bedacht zu nehmen; 

2. Anweisungen an Besitter oder andere Ver­
fügungsberechtigte von· Transport-,. Lager~ 
und Vertej,~ngseinJ:'lichtlUngen für ~emäß Z 1 
gelenkte Wlal'enj 
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3 . .die Verpflichnung physischer und juristisch,er 
Personen sowie Personen gesellschaften des 
H3Indelsrechnes, dlie gewerbsmäßig W.aren er­
zeugen, bearbeiten, vera!'beiten, v.erbra,u.chen, 
lagern, für sich oder andere verwahren oder 
,damit ha.n,deln, zur Erstattung von Mel­
dungen über den Bedarf, die Erzeugung, Be­
arheitung, Vera!'beitung, den Ve!'b!'auch,den 
Zu- 'und Abgang und Iden LageJ.1bestand von 
Waren soWiie zur Erteirung ,"on für die 
Vollziehung d~eses BundeS/gesetzes notwen­
digen Auskünften über Betriebsve.rhähnisse. 

§ 3. (1) Lenkungsmaßnahmen können in ihrer 
Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung mitein­
ander und unabhängig davon ergriffen werden, 
ob eine Störung der Versorgung das ges"amte 
Bundesgebiet, nur 'teile. desselben, die gesamte 
Wirtschaft oder nur bestimmte Zweige derselben 
betrifft. Trifft eine Störung der Versorgung nur 
Teile des Bundesgebietes oder nur bestimmte 
Zweige der Wirtschaft, können Lenkungsmaßnah­
men auf die betroffenen Teile des Bundesgebietes 
oder auf' die bestimmten Zweige der Wirtschaft 
beschränkt werden. 

(2) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur in einem 
solchen Ausmaß und für eine solche Dauer er­
griffen werden, als dies zur Abwendung oder 
Behebung einer Störung der Versorgung unbe­
dingt erforderlich ist. Sie dürfen jeweils nur für 
die Dauer von 6 Monaten ergriffen 'werden und 
sind nach Wegfall der sie begründenden Um­
stände unv,erzüglich, auch schon vor Ablauf dieser 
Frist, aufzuheben. Im Falle einer bereits eingetre­
tenen Störung der Versorgung ist die Verlänge­
rung ergriffener Lenkungsmaßnahmen für die 
Dauer der Störung jeweils um weitere 6 Monate 
zulässig. Durch Lenkungsmaßnahmen darf in die 
Unverletzlichkeit des Eigentums oder in die Frei­
heit der ,Erwerbstätigkeit nur eingegriffen wer­
den, wenn die im § 1 genannten Ziele nicht an­
ders erreicht werden können. 

(3) Betreff'en die Lenkungsmaßnahmen Sach­
güter, die in der Anlage zum Preisgesetz, BGBl. 
Nr. 260/1976, nicht genannt sind, und ist die 
Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter 
Preise zur Aufrechterhaltung oder Wiederherst-el­
lung einer ungestörten Produktion sowie zur 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und 
sonstiger Bedarfsträger 'einschließlich jener für 
militärische Landesverteidigung erforderlich, so 
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie ,in der Verordnung gemäß § 1 auszu­
sprechen, daß die angeordneten Lenkungsmaß-

"nahmen als Lenkungs-. oder Bewirtschaftungs~ 
maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 2 zweiter 
Satz des Preisgesetzes zu gelten haben. Enthält 
die Verordnung keinen solchen Ausspruch, so gilt 
eine Lenkungsmaßnahme nach diesem Bundes­
gesetz nicht. als Lenkungs":" oder Bewirtschaftungs­
maßnahme im Sinne des Preis gesetzes. 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann 

1. sofern eine Störung der V,ersorgung nur 
Teile des Bundesgebietes bedroht oder be­
trifft und eine solche Störung dadurch besser 
abg,ewendet oder behoben werden kann, die 
Landeshauptmänner der Bundesländer, in 
wdchen die von dieser Störung der Versor­
gung bedrohten oder betroffenen Teile des 
Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges 
der unmittelbar drohenden oder bereits ein­
getretenen Störung der Versorgung die bei 
der Anordnung von Lenkungsmaßnahmen 
zu berücksichtigenden Umstände in Teilen 
des Bundesgebietes verschieden sind oder dies 
sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit,' 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
gdegen ist, die Landeshauptmänner 

durch' Verordnung beauftragen, die ihm auf 
Grund dieses Bundesgesetzes zustehenden Befug­
nisse in ihrer Gesamtheit, einzeln oder in Ver­
bindung miteinander in seinem Namen auszu­
üben. 

(2) Vor der Erlassung' oder Aufhebung von 
Verordnung,en hat 

1. der Bundesminister für Ijandel, Gewerbe 
und Industrie den Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschuß (§ 8 Abs. 1 Z 1), 

2. der Landeshauptmann den Landes-Versor-
gungssicherungsausschuß (§ 8 Abs. 1 Z 2) 

zu hören. Die Anhörung des zuständigen Versor­
gungssicherungsausschusses hat bei Gefahr im" 
Verzug zu entfallen. Er ist jedoch nachträglich 
unverzüglich mit der Angelegenheit zu befassen. 

(3) Die Durchführung von Verordnungen und 
die Kontrolle ihrer Einhaltung obliegt den Be­
hörden der allgemeinen, staatJIichen Verwaltung, 
sowie den Gemeinden im übertragenen Wir­
kungsbereich. Die Aufgaben, die von den einzel­
nen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den 
Verordnungen unter Bedachtnahme auf die 
Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Kosten­
ersparnis und Wirksamkeit der Durchführung 
fes~zulegen. Darüber hinaus kann der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie aus 
den gleichen Gründen Einrichtungen der gesetz­
lichen Interessenvertretungen, !nsbesondere die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft im 
übertragenen Wirkungsbereich heranziehen. 

(4) Verordnungen nach diesem Bundesg,esetz 
sind im "Amtsblatt zur Wien er Zeitung" kund­
zumachen und treten mit Beginn des Tages der 
Kundmachung in Kraft, sofern nicht ein späterer 
Zeitpunkt für das Inkrafttreten besnimmt wird. 
Ist eine' Kundmachung im "Amtsblatt zur Wie­
ner Zeitung" nicht oder nicht Z1eitgerecht möglich, 
so ist die Verordnung in anderer geeigneter 
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Weise - so insbesondere durch Rundfunk oder 
sonstige akustische Mittel oder Veröffentlichung 
in einer oder mehreren Tageszeitungen - kund-
zumachen. ' 

§ 5. (1) Zur Aufrechterhaltung oder Wieder­
herstellung einer ungestörten Produktion sowie 
zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung 
und sonstiger Bedarfsträger einschließlid1 jener 
für Zwecke der militärischen Landesverteidigung, 
kann der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie Waren und Einrichtungen, für d~e 
Lenkungsmaßnahmen gemäß § 2 Z 1 und 2 ange­
ordnet wurden, beschlagnahmen und zu deren 
Ablieferung V'erpflichten. 

(2) Waren, die nicht zur Abgabe an Dritte 
bestimmt sind und für Zwecke der militärischen 
Landesverteidigung vorrätig gehalten werden 
oder die im Eigentum oder Besitz eines Letzt­
verbrauchers stehen und der Deckung i>eines per­
sönlichen Bedarfes oder .des Bedarfes seiner Haus­
haltsangehör,igen dienen sowie Waren, die der 
Deckung des ,eigenen betrieblichen Bedarfes im 
Rahmen von Lenkungsmaßnahmen dienen, 
unterliegen nicht den Bestimmungen des Abs. 1. 

(3) Für Vermögensnachteile, die durch Maß­
nahmen auf Grund des Abs. 1 entstanden sind, 
ist eine Entschädigung in Geld zu leisten. über 
die Entschädigung ist auf Antrag vom Bundes­
ministler für Handel, Gewerbe und Industrie 
durch Besch,eid abzusprechen. Dieser Bescheid ist 
innerhalb von acht Wochen nach Antragstellung 
zu erlasset;l. Innerhalb von drei Monaten nach 
Zustellung des Bescheides kann die Festsetzung 
einer Entschädigung durch das ordentliche Gericht 
beantragt werden. Zuständig ist das B'ezirksge­
richt, in dessen Sprengel der Antragsteller seinen 
Wohnsitz, sofern der Antragsteller eine juristische 

, Person oder eine Personengesellschaft des Han­
delsrechtes ist, diese ihrten Sitz hat. Hat der An­
tragsteller keinen Wohnsitz beziehungsweise Sitz 
im Inland, so ist das Bezirksgericht zuständig, in 
dessen Sprengel die Maßnahme gesetzt worden 
ist. Das Verfahren richtet sich nach den Bestim­
mungen über das gerichtliche Verfahren außer 
Streitsachen, wobei die Bestimmungen des Eisen­
bahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, 
über die gerichtliche Feststellung der Entschädi­
gung sinngemäß anzuwenden sind. Mit dem Ein­
langen des Antrages beim Bezirksgericht tritt der 
nach diesem Absatz zweiter Satz erlassene Be­
scheid außer Kraft. Wird der Antrag zurückgezo­
gen, so tritt der Bescheid wieder im vollen Um­
fange in Kraft. 

§ 6. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie oder die im § 4 Abs. 3 ge­
nannten Behörden können nach Maßgabe ihres 

'Aufgabenbereiches durch gehörig legitimierte' Or-
gane die gemäß § 2 Z 3 zu erteilenden Meldun­
gen und Auskünfte überprüfen lassen und, sofern 

die Meldepflichtigen die Meldung nicht recht­
zeitig abgegeben haben, diese an Ort und Stelle 
auf Kosten des Meldepflichtigen erstellen lassen. 

(2) Diesen Organen ist jederz,eit Zutritt zu 
den Betr~ebsstätten und Lagerräumen und die 
Einsichtnahme in jene Betriebsbereiche und Auf­
zeichnungen zu gewähren, deren Kenntnis für 
die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen un­
bedingt erforderlich ist (Bedarf, Lagerbestand, 
Zu- und Abgang von Waren, ihre Erzeugung, 
Bearbeitung, Verarbeitung und den Verbrauch); 
den Organen ist jede für die überprüfung erfor­
derliche Auskunft zu erteilen. 

(3) Der Inhalt von Meldungen gemäß§ 2 ~ 3 
sowie das Ergebnis der Erhebungen gemäß Abs. 1 
und 2 dürfen nur für Zwecke der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

§ 7. (1) Rechtsgeschäfte, die nach dem Inkraft­
treten einer auf Grund dieses Bundesgesetzes er­
lassenen Verordnung getätigt worden sind, sind 
soweit rechtsunwirksam, als ihre Erfüllung einem 
in der Verordnung ausgesprochenen Verbot zu­
widerlaufen würde. 

(2) Rechtsgeschäfte, die vor dem Inkrafttreten 
von auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen abgeschlossen, jedoch noch nicht 
oder nicht vollständig erfüllt wurden, werden 
aufgehoben, soweit sie noch nicht erfüllt sind und 
die Erfüllung einem ausgesprochenen Verbot 
zuwiderlaufen würde. 

§ 8. (1) Zur Begutach'tung von Verordnungen 
und zur Beratung in grundsätzlichen Fragen der 
vorbeugenden Versorgungssicherung hat sich 

1. der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie eines Bundes-V ersorgungssi­
cherungsausschusses und 

2. der jeweilige Landeshauptmann eines Landes-
Versorgungssicherungsausschusses zu be-
dienen. 

(2) Dem Bundes-Viersorgungssicherungsausschuß 
haben als Mitgl~eder anzugehören: . 

1. je ein Vertreter des Bundeskanzlers und der 
Bundesminister für Handel, Gew.erbe und 
Industrie, für Auswärtige Angelegenheiten, 
für Bauten und Technik, für Finanzen, für 
Gesundheit und Umweltschutz, für Inneres, 
für Landesverteidigung, für Land- und 
Forstwirtschaft, für soziale· Verwaltung und 
für Verkehr, 

2. je v~er Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und des 'österrei­
chischen Arbeiterkammertages, 

3. je zwei Vertreter derPräsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern österreichs 
und des Österreichischen Gewerkschafts­
bundes, 

4. je ein Vertreter Jedes Bundeslandes. 

315 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 23

www.parlament.gv.at



315 der Beilagen 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmann zu 
bestellen. Der Vertreter des Bundeskanzlers und 
dessen Ersatzmann ist durch den Bundeskanzler, 
die Vertreter der Bundesminister und deren Er­
satzmänner sind jeweils durch den entsendenden 
Bundesminister zu bestdien und zu entlassen. Die 
im Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Mitglieder und 
deren Ersatzmänner sind von der entsendenden 
Interessenvertretung, die im Abs. 2 Z 4 genann­
ten Mitglieder und der,en Ersatzmänner sind 
durch den zuständigen Landeshauptmann nam­
haft; zu machen und vom Bundesminister für 
Handel; Gewerbe und Industrie zu bestellen und 
zu entlassen. Sie üben ihre Funktion ehrenamt­
lich aus. Die im Abs. 2 Z 2 und 3 genannten 
Mitglieder und deren Ersatzmänner haben An-

, spruch auf den Ersatz der ihnen aus ihrer Tätig­
keit im Bundes-Versorgungssicherungsausschuß 
erwachsenden Barauslagen. 

§ 9. (1) Den Vorsitz im Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschuß führt der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, der sich durch 
einen Beamten seines Bundesministeriums vertre~ 
ten lassen kann. 

(2) Der Bundes-Versorgungssicherungsausschuß 
hat seine Geschäftsordnung, die der Genehmi­
gung des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie bedarf, mit einfacher Mehrheit zu 
beschließen. Die Geschäftsordnung hat die Tätig­
keit des Bundes-Versorgungssicherungsausschusses 
möglichst zweckmäßig zu regeln und vorzusehen, 
daß seine Beschlußfähigkeit nach ordnungsgemä­
ßer Ladung der Mitglieder unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung gegeben ist, wenn mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder (Ersatzmänner) anwesend 
sind. Sollte jedoch zu Beginn der Sitzung die er­
forderliche Anzahl der Mitglieder nicht anwesend 
sein, so hat der Bundes-Versorgungssicherungs­
ausschuß 'eine Stunde nach dem in der Einladung 
genannten Termin neuerlich zusammenzutreten 
und die Tagesordnung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder (Ersatzmänner) 
zu behandeln. Sie hat weiters vorzusehen, daß 
in jenen Fällen, in denen sich die anwesenden 
Mitglieder (Ersatzmänner) nicht auf ein einheit­
liches Gutachten einigen, die Stellungnahmen aUer 
anwesenden Mitglieder (Ersatzmänner) im 
Sitzungsprotokoll wiederzugeben sind. Die Ge­
schäftsordnung ist zu genehmigen, wenn sie die­
sen Voraussetzungen entspricht. 

§ 10. (1) Dem Landes-Versorgungssicherungs­
ausschuß haben als Mitglieder jedenfalls anzuge­
hören: 

1. je ein Vertl"eter der Bundesmimster für 
Handel, Gewerbe und Industl'ie, für Landes­
verteidigung und für Inner,es, 

2. je ein Vertreter der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte, der Kammer der gewerb-

Lichen Wirtschaft, der Landwirtschaftskam­
mer und des österreich ischen Gewerksch.af~­
bundes in dem jewerligen BundeSliand. 

Für jedes Mitlglwed ist ein Ersatzmann zu be­
stellen. 

(2) Den Vorsitz im Landes-Versorgungssiche­
rungsaussch'ußführt der Landeshauptmann, der 
sich durch einen Beamten des Amtes der Landes­
l"egierwng v,ertreten lassen kann. 

(3) Die BesteLlung und Entbssung der Mit­
glieder und deren Ersatzmänner gemäß Abs. 1 
Z 2 sowie die Genehm~gung der Geschäftsord­
nung obliegt dem Landeshauptmann; die Bestim­
mungen des § 8 Abs. 3 und des § 9 Abs. 2 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 11. (1) Eine Verwaltlung'sübertr.etung, däe 
von der BelJirrosverw,altungsbehörde mit Geld­
strafe bis zu 200 000 S zm bestraf.en ist, begeht, 
'sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 
ZUlständi,gkeit des Geriichtes fallenden strafbaren 
Hlindlung b~Met oder ein nach anderen Vor­
schriften strenger zu ahndender Tatbestand 
vorliegt, wer gegen die Bestlimmungen des § 6 
Abs .. 1 und Abs. 2 oder die auf Grund des § 2 
Z 3 erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt. 

(2) Eine Verw,altungsübertretun;g, die von der 
Beznrksverwaltun;gsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1 000 000 S zu bestrafen ist, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tlitbestand einer 1n die Zuständig­
keit des Ge1ii.chtes fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder ein nach anderen Vorschriften strenger 
zu ahndender Tatbestand vorliegt, wer 

1. vorsätzLich oder grob fahJ.1läsls~g Lenkungs­
maßnahmen im Sinne des § 2 Z 1 und 2 
2luw1derhandelt; 

2. vorsätzIich die Durchführung von Verboten 
und Gebollen ,gemäß §§ 2 Z i und 5 Abs. 1 
erschwert oder unmöglich macht. 

(3) Bei der Bemessung der Strafe ist die verur­
sachte Bectinträdltig,ung der Sicherung der Ver­
SOrigung zu berücksichtigen. 

. (4) Bei Verwaltungsübertretungen gemäß 
Acbs. 2 können di,e den Gegenstand ,der strafbaren 
Handlung bildenden Waren und Einrichtungen 
(§ 2 Z 1 und 2) für verfallen erklärt werden 
(§ 17 VStG 1950). 

§ 12. (1) Die Bundesgendarmerie hat als Hilfs­
organ der Be21irksv.erwaltung,sbehöl1den an der 
VoIlz.iehung des § 11 durch 

1. V oI'beugungsmaßahmen :gegen idrühende 
V,erwal tungsübertrelluIljgen; 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder 
Durch,führung von Vlerwaltungsstrafverfah­
ren erfoI'derilich sind, 

mitZJUwirken. 
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(2) Die Bundespollizelbehörden haben die von 
ihren Organen diemtl.lich wahrgenommenen Ver­
waltungsübertreoungen gemäß § 11 der zustän­
digen BeZlirksverwaltungsbehöt1de anzuzeigen. 

§ 13. (1) Die Mitgl.lieder des Bundes-Versor­
gungssicherun,g~aJUsschu~ses und der Landes-Ver­
sorgungssi.chel"ung.saussmüsse sowie deren. El"satz­
mämner dürfen Tatsachen sowie Geschäfts~ oder 
BetriebSigeheimnisse, die ihnen ausschLießlich in 
di'eser Elligenschaft anv·ertraut worden oder zu­
gänglich gewor.den sind, währenid der Da,uer ihrer 
BestelLung und auch na.ch ihrer Entla.ssung nicht 
offenbaren oder verwerten, wenn dies im Inter­
esse einer Gebietskörperschaft oder der Parteien 
geboten ist. 

(2) Soweit die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, gilt 
die Strafbestoimmung des § 122 des Strafgesetz­
buches, BGBl. Nr. 60/1974, auch für' die Ver­
letz~ng der im Abs. 1 besnimmten VierschWJiegen-
heitspflicht.. . 

§ 14. (1) Die Mitglieder des Rohstofflenkungs­
ausschusses (§ 6 Rohstofflenkungsgesetz 1951) 
sowie deren Ersatzmänner gelten bis zu- ihrer 
Entlassung, längstens jedoch bis zum 31. Dez·em­
ber 1980, als Mitglieder des Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschusses (§ 8 Abs. 1 Z 1). 

. . (2) Die einen Bestandteil dieses Bundesg.esetzes 
blJPende Anlage 2 "Geschäftsordnung des Roh­
stofflenkungsausschusses gemäß § 6 Abs.6 des 
Rohstofflenkungs,gesetz 1951, BGBL. Nr. 106 
idf des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 320/1976" 
bleibt so lange als Geschäftsordnung des Bundes­
Versorgungssicherungsausschusses in Kraft, bis die 
von ihm beschlossene und vom Bundesminister 
für Handel, Gewerbe un4 Industrie genehmigte 
Geschäftsordnung in Kraft tritt. 

§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1980 
in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 1982 
außer Kraft. 

Artikel III 

(1) Mit der VoUziehungdes Art. I dieses Bun­
desgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bun­
desgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 8 Abs. 2 Z 1 der Bundes­
kanzler beziehungsweise nach Maßgabe ihrer 
Zuständigkeit der Bundesminister für Aus­
wärtige Angelegenheiten, der Bundesminister 
für Bauten und Technik, ~er Bundesminister 
für Finanzen, der Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz, der Bundes­
minister für Inneres, der Bundesminister für 
Landesverteidigung, der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, der Bundesmini-

ster für soziale Verwaltung und der Bundes­
minister für Ver kehr; 

2. hinsichtlich des§ 10 Abs. 1 ,z 1· nach Maß­
gabe seiner Zuständigkeit der Bundesminister 
für Landesverteidigung; . -

3. hinsichtlich des § 1i der Bundesminister für 
Inneres; . 

4. hinsichtlich des § 5 Abs. 3 vierter bis sieben­
ter Satz, des § 7 und des § 13 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz; 

5. im übrigen der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

Anlage 1 

Welche Waren unter die Warengruppen der 
Z 1 fallen, bestimmt sich nach dem Zolltarif 
(Zolltarif gesetz' 1958, BGBl. Nr. 74). 

Ziffer 1: 

Rohstoffe und Halbfabrikate der Abschnitte 
I bis IV des Zolltarifs, 
Mineralische Stoffe, ausgenommen minerali­
sche Brennstoffe, Mineralöle und ihre Destilla­
tionsprodukte, 
Erzeugnisse der chemischen Industrie und ver­
wandter Industrien, 
Kunststoffe, Zelluloseäther und -,ester, Kunst­
harze; Waren aus diesen Stoffen; Kautschuk 
(natürlicher Kautschuk, synthetischer Kaut­
schuk und Faktis) und Kautschukwaren, 
Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren dar­
aus; Waren aus Därmen, 
Kork und Korkwaren, 
Rohstoffe für die Papi,erherstellung; Papier, 
Pappe und Waren daraus, 
Textile Spinnstoffe und Waren daraus, 
Schuhe und ähnliche Waren; Teile davon, 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, 
Glimmer oder ähnlichen Stoffen; keramische 
Erzeugnisse; Glas- und Glaswaren, 
Unedle Metalle und Waren daraus, 
Maschinen und Apparate; elektrotechnische 
Waren, 
Verkehrs- und Transportmittel, 

- Optische, photographis.che und kinematogra-' 
phische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Meß-, Prüf- und Präzisionsinstrumente, -appa­
rate und -geräte; medizinische und chirurgi­
sche Instrumente, Apparate und Geräte. 

Ziffer 2: 

Alt- und Abfallstoff,e, soweit sie nicht unter 
Ziffer 1 fallen. 

2 
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Anlage 2 

Geschäftsordnung 

des Rohstofflenkungsausschusses gemäß § 6 
Abs. 6, Rohstofflenkungsgesetz 1951, BGBl. 
Nr. 106 idF des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 320/ 

1976 

§ 1. (1) Der Rohstofflenkungsausschuß wird 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, der sich von einem Beamten seines 
Bundesministeriums vertreten lassen kann, ge­
mäß den Bestimmungen des § 6 Abs. 5 Rohstoff­
lenkungsgesetz 1951 einberufen. Darüber hinaus 
ist im Falle des § 5 Abs. 2 Rohstofflenkungs­
gesetz 1951 der Rohstofflenkungsausschuß unver­
züglich nach der Kundmachung einer Anordnung 
einzuberufen. 

(2) Die Ladung ergeht in der Regel schriftlich 
an alle Mitglieder des Rohstofflenkungsaus­
schusses und hat Zelt und Ort sowie die Tages­
ordnung für die anberaumte Sitzung zu enthal­
ten. In dringenden Fällen kann die Einberufung 
zur Sitzung auch auf telefonischem oder tele­
graphischem Wege oder in sonst geeigneter Weise 
erfolgen. 

(3) Mitglieder des Rohstofflenkungsausschusses, 
die an der Sitzung nicht teilnehmen, haben ihre 
Vertretung durch den bestellten Ersatzmann 
selbst zu v,eranlassen. 

§ 2. Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden 
bestimmt. Den Ausschußmitgliedern ist es an­
heimgestellt, am Beginn der Sitzung eine Er­
gänzung oder Abänderung der Tag,esordnung zu 
beantragen. über einen derartigen Antrag hat der 
Vorsitzende eine Abstimmung durchzuführen. 

§ 3. (1) Der Rohstofflenkungsausschuß ist be­
schlußfähig, wenn eine ordnungsgemäße Ladung 
erfolgt ist und mindestens zwei Drittel der Mit­
glieder anwesend sind. Ist zu Beginn einer 
Sitzung die erforderliche Zahl der Mitglieder 
nicht anwesend, so hat der Rohstofflenkungsaus­
schuß eine Stunde nach dem in der Einladung 
g,enannten Termin neuerlich zusammenzutreten 
und die Tagesordnung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder zu behandeln. 

(2) Der Rohstofflenkungsausschuß faßt seine 
Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. 

(3) Der bestellte Ersatzmann ist auch dann be­
rechtigt an der Sitzung des Rohstofflenkungs­
ausschusses teilzunehmen, wenn das Mitglied, zu 
dessen Vertetung er grundsätzlich bestellt ist, 
selbst an der Sitzung teilnimmt. 

(4) Sofern Mitglieder in Begleitung ihrer Er­
satzmänner an den Sitzungen teilnehmen, steht 
den Ersatzmännern für diesen Fall kein Stimm­
recht zu. 

§ 4. (1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und 
schl~eßt' nach Erschöpfung der Tagesordnung die 
Sitzung. Er erteilt das Wort in der Reihenfolge 
der Wortmeldungen. 

(2) Im Interesse einer .sachlichen Verhandlungs­
leitung kann der Vorsitzende, nach vorausgehen­
der Verwarnung, einem Redner das Wort ent­
ziehen, wenn dieser nicht zum Gegenstand ge­
hörige Tatsachen vorbringt oder die Debatte 
offensichtlich in die Länge zu ziehen beabsich­
tigt. 

§ 5. Die Stimmenzählung der stimmberechtig­
ten Anwesenden obliegt dem Vorsitzenden. Bd 
Feststellung des Stimmverhältnisses sind Stimm­
enthaltungen nicht zu berücksichtigen. 

§ 6. (1) über die Beratung des Rohstofflen­
kungsausschusses wird von einem Beamten des 
Bundesministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie ein Kurzprotokoll verfaßt und vom 
Vorsitzenden unterzeichnet. 

(2) Das Kurzprotokoll hat die wesentlichen 
Xußerungen der Sprecher zu den einzelnen Tages­
ordnungspunkten und insbesondere den Inhalt 
der gefaßten Beschlüsse zu enthalten. Sofern die 
B,eschlüsse nicht einhellig gefaßt wurden, sind 
auch die abweichenden Stellungnahmen festzu­
halten. 

(3) Das Kurzprotokoll wird allen Mitgliedern 
des Rohstofflenkungsausschusses übermittelt. Es 
obliegt den Mitgliedern, den jeweiligen Ersatz­
mann zu informieren. 

§ 7. Die Mitglieder (Ersatzmänner) sind vom 
Vorsitzenden anläßlich ihrer ersten Teilnahme an 
einer Sitzung an· ihre Pflichten gemäß § 9 Roh­
stofflenkungsgesetz 1951 zu erinnern. Diese Er­
innerung ist im Kurzprotokoll festzuhalten. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

1. Die Geltungsdauer des Rohstofflenkungs­
gesetzes 1951 wurde zuletzt mit dem Bundes­
gesetz BGBL Nr. 274/1978 bis 30. Juni 1980 er­
streckt. 

em bereits abgeschlossenes Begutachtungsverfah­
ren und n:acherzieluer übereinstimmung der 
Interessenvetretungen vorgesehen war, konnte 
auf parlamentarischer Ebene 1978 noch nicht 
erreicht werden. 

Anläßlich dieser letzten Novelle ist der An- 2. Die internationalen Spannungen und zum 
wendungsbereich, des Rohstofflenkungsgesetzes Teil krisenhaften Entwicklungen haben /lich seit 
durch die Einfügung einer Anlage, die in 1978 verstärkt. In ,einer derart unruhigen Welt, 
Teil A nach Warengruppen im Sinne des Zol1- wie sie sich am Beginn der achtziger Jahre präsen­
tarifes gegliedert ist und darüber hinaus in tiert, kommt es für einen kleinen neutralen Staat 
Teil B die Position "Alt- und Abfallstoffe, so- darauf ,an, ,daß er sich nicht nur die politische 
weit diese nicht bereits unter Teil A fallen" ent- Harudlungsfreiheit, sondern 'amch die internatio­
hält, bedeutend erweitert worden und somit ein nale Glaubwürdigkeit bewahrt. Neben einer 
Instrument geschaffen, um Versorgungsnotstän- wirksamen Außenpolitik, einer glaubhaften mili­
den raschest begegnen zu können. pamit bildet tärischen Laorudesverteidigung, kommt der wirt­
das Rohstofflenkungsgesetz eines der wichtigsten schaftlichen Landesverteidigung ein immer größe­
gesetzlichen Instrumente für die "Wirtschaftliche rer Stellenwert zu. Die wirtschaftliche Landesver­
Landesverteidigung". te~digung ist ein Tei~bereich der umfassenden 

Mit der Ausdehnung des Geltungsbereiches Landesverteidigung, zu der sich österr,eich im 
mußten allerdings nach übereinstimmender Auf- Art. 9a B-VG bekennt. Damit besteht die Ver­
fassung der Sozialpartner "Sicherungen" in der pflichtung, nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Form' eingebaut werden, daß Lenkungsmaßnah- immerwährende Neutralität österreichs, Vorsor-' 
men .auf der Grunidhge eines braiuen Konsenses gen und Vorkehrungen zu treffen, die in einem 
erlassen werden. So wurde die Erlassung von Krisenfa,l1 di.e Sicherung einer ungestörten Pro­
Lenkungsmaßnahmen an die vorherige Zustim- duktion und der Versorgung der Bevölkerung 
mutig des Hauptausschusses des Nationalrates ge- un,dsonstiger Bedarfsträger mit wichtigen Wirt­
bunden, die nur bei Gefahr im Verzug erst schafts- und Bedarfsgütern ermöglichen. 
nachträglich einzuholen ist. Wird die nachträg- In dem Zusammenhang muß besonders auf 
liche Zustimmung nicht erteilt, so müssen die unser neutrales Nachbarland, Schweiz, das eben-' 
Lenkungsmaßnahrilen unverzüglich aufgehoben faBs eine bundesstaatliche Verfassung hat, hinge­
werden. Für jede Zustimmung sind außerdem wiesen werden, dessen Volk und Stände am 
besondere Anwesenheits- und Abstimmungser- 2. März 1980 den "Bundesbeschluß über die Neu­
fordernisse vorgesehen (Art. I, Abs. 2 bis 4 Roh- oJ:1dnung der Landesversorgung" bejaht haben. 
stofflenkungsgesetz 1951). Es geht dabei, kurz zusammengefaßt, darum, 

Außerdem dürfen Lenkungsmaßnahmen nur daß die Bundeskompetenzen durch eine neue Ver­
zeitlich begrenzt erlassen werden und im all- fassungsbesümmung bedeutend erweitert werden, 
gemeinen auch nur dann, wenn die Zielsetzung indem die Anwendbarkeit der Bundeskompeten­
des Gesetzes nicht durch marktgerechte Maßnah- zen im Bereich der Versorgungssich.erheit vom 
men erreicht werden kann (Art. 11, § 1 Abs. 1 Kriegsfa,ll amf andere machtpolitische sowie 
lit. bund Abs. J Rohstofflenkungsgesetz 1951). marktbedingte Störungen [ausgedehnt wird. 

Darüber hinau~ ~urde~ anläß~ich dieser let~~en 3. Das Auslaufen der befristeten Wirtschafts-
Novelle noch 61mge weitere kIeme materielle An- t 11 hAI ß 
derun ,en vor enommen. gese ze so nunme r zum n a genommen we~-

. g g den, dalS Rohstofflenkungsgesetz 1951 durch em 
Die Ersetzung des Rohstofflenkungsgesetzes I VeJ:1sorgungssich,erungsgesetz zu ersetzen, wobei 

durch ein Versorgungssicherungsgesetz, die durch der vorliegende Entwurf demjenigen entspricht, 
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der nach Abschluß des BegUJtachtungsverfahrens 
im Jahre 1978 erarbeitet wUI'de und 'über den 
sodann übereinstimmung zwischen den Sozial­
partnern bestland. 

Die wesentlichen materiellen Knderungen ge­
genüber der Novelle 1978 zum Rohstofflenkungs­
gesetz, das unter gleichzeitiger Namensänderung 
das Gerüst für den Einbau der neuen Bestim­
mungen bildet, sind folgende: 

Klal1stellung der Anwendbarkeit des Gesetzes 
,auch .auf Transport-, Lager- und Verteilungs­
einrichtungen (§ 2 Z 2). 

Schaffung der Möglichkeit einer "maßgeschnei­
derten" Lenkung auch für kleinräumige und 
warenspe21ifische Krisenfälle (§ 3 Abs. 1). 

Möglichkeit der Beauftragung. der Landes­
hauptmänner, die dem Handelsminister zu­
stehenden Befugnisse in dessen Namen auszu­
üben (§ 4 Abs. 1). 

Möglichkeit der Kundmachung von Verord­
nungen in Radi,o, TV, Tageszeitungen oder 
;lIUf ähnliche Wei'se für den Fall, daß eine 
K<undmachung im "AmtsbIatlt zur Wien er 
Zeit'ung" nicht oder nicht rechtzeitig möglich 
ist (§ 4 Abs. 4). 

Möglichkeit der Befassung der Versorgungs­
sicherungsausschüsse mit Fragen ,der vorbeu­
genden Versorgungssicherung (§ 8 Abs. 1). 
Heranziehung des Bundes-V ersorgungssiche­
rungsaus.schusses anstelle des bisherigen Rop­
stofflenkungs<l!usschusses sowie nunmehr auch 
des Landes-Vel1sorgungssicherungsausschusses 
durch ,den jeweiligen Landeshauptmann (§ 8 
Ahs. 1 Z 1 und 2). 

4. Durch die Erset,zung des gesamten Rohstoff­
lenkungsgesetzes 1951 durch ein Versorgungssi­
cherungsgesetz , wird noch ein weiterer positiver 
Effekt erzielt. Durch die zahlreichen NO'Vellen 
seit 1952, die immer wieder nur Teile des Geset­
zes betrafen, wurde es in Ileinem Aufbau und 
seiner Sprache sehr uneinheitlich und stellt im 
gegenwärtigen Ze~tpunkt ein Konglomerat von 
modernen, der Entwicklung auf dem Sektor der 
Wirtschaft~gesetze angepaßten Bestimmungen und 
wesentlich älteren Normen dar. Der Entwurf 
des Versorgungssicherungsgesetzes stellt daher 
auch eine Chance ,dar, diesen Rech'rsbereich von 
Aufbau, Spmche und Inhalt her in ein homoge­
neres Ganzes zu transponieren. 

5. Bezüglich !der. Geltungsdauer des Gesetzes 
wurde von der zuletzt geübten Praxis :lJusgegan­
gen und eine solche von zwei Jahren vorgeschla­
gen. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel I: 

Die 
Abs. 1 

Verfassungsbestimmung des Art. I 
Grundlage für die KQmpetenz des 

Bundes zur Gesetzgebung und Vollziehung und 
für die Möglichkeit ,der Heranziehung ,der gesetz­
lichen Interessenvertrenungen im Bereich der 
Vollziehung - entlspnicht den jeweiligen Verfas~ 
sungsbestimmungen ,des Energie- ,und des Roh­
stofflenkungsgesetzes. Die Verfassungsbestimmun­
gen ,des Art. I Ahs. 2 bis 4 enthalten das Zustim­
mungserforoernis des Hauptausschusses des Na­
tionalrates. Mit dieser vom. rechrsstaatlichen und 
politischen Standpunki: her gesehen sehr bedeut­
samen Regelung WiUl1den wörtlich ,die Verfas­
sungsbestimmungen der Novelle 1978 zum Roh­
stJofflenkungsgesetz übernommen. Demnach muß 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie für jede Verordnung, gleichgültig ob sie 
Regelungen materiellen Inhalts oder die über­
tl1agung seiner Zuständigkeit an die Landeshaupt­
männer bzw. an Einliichtmngen der gesetzlichen 
In'eressenvertretungen enthält, Vlor deren Erlas­
sungdie Zustimmup,g des Hauptausschusses des 
Nationa,lrates einholen. Die unbedingte ~otwen­
digkeit der vorherigen Einholung Ider Zustim­
mung könnte allerdings in besonderen Situ,atio­
nen ,die Gefahr mit sich bringen, !daß sich in der 
Zeit Ibis zum Wirksamwel'den von entsprechenden 
Verol'dnungen, unter Umständen ,auch durch das 
Bekianntwerden von geplanten Lenkungsmaßnah­
men, die Umstände .in eine Richnung verändert 
haben, ,die ,die Wirksamkeit der gesetzlichen Vor­
kehrungen in Frage stellen. Sollte der Handels­
minister zu der 'überzeugung g.eIangen, ,daß eine 
solche Gefahr gegeben ist, so ist eine VeroI'dnung 
auch ohne erfolgte Zustimmung zu erlassen. 
Allerdings muß der Antrag auf Erteilung der 
Zustimmung ,des Hauptaussmusses gleichzeitig 
mit der Erlassung Ider Verol'\dnung gestellt wer­
den. Findet die Verordnung nicht oder nicht 
innerhalb ,der dem Einlangen des Antl1a.ges fol­
genden Woche die Zustimmung des Hauptaus­
schusses, so ist sie unverzüglich aufzuheben. In­
folge ider besonderen Bedeuwng die jedem so 
schweren Eingriff in ,die freien Wirtschaftsabläufe 
zukommt, sind für. die Zust;immung ,des Haupt­
ausschusses qualifizierte Anwesenheits- und Ab­
stimmungserfordernisse vo~gesehen. 

Zu Artikel II: 

Zu § 1: 

In ,diesem Paragraphen ist der Anwendungsfall 
des Gesetzes U11Jd das in einer solchen Situation 
angestrebte 'Ziel ,der Lenkun:gsmaßnahmen ange­
führt. Der ,durch ,die Novelle 1978 neugefaßte 
§ 1 des RohstJofflenkungsgesetzes wiro in der 
Definition des Anwendungsfalles durch die Worte 
"Störung ,der Versorgung" anstelle von "Versor­
gungsnotstand" an ,die Terminologie des E1).ergie­
lenkungsgesetzes(BGBl. Nr. 319/1976) und des 
Schrotdenkiungs,gesetzes (.BGBl. Nr. 275/1978) an­
gepaßt. Nach wie vor ,ausgeschlossen vom Anwen­
dung,sbereich ·des Gesetzentwurfes 'sind saisonale 
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Verknappungserscheinul1igen sowie Verso~gungs~ 
,störuD,glen, hei Idenen auch marktgerechte Maß­
nahmen rum Zlie1 führen. 

Zu § 3: 

Der Abs. 1 ermöglicht die Ergreifung von auf 
räumliche und 'sachliche Gegebenheiten abgestellte 

In die Zielsetzungen wUl'de kionsequenterweise differenzierten Lenkungsmaßnahmen 'Und sch~fft 
neben ,der Aufrechterhaltung einer ungestörten damit eine größtmögliche F.lexibilität. Anderer­
Produktion auch die WiederhersteLlung derselben seits scheint da~urch und im Zusa~nmen~ang mit 
a:ufgenommen. Außel'dem wird ebenfalls in An- A;bs. ~ a~ch .sichergestellt, '~aß ~lne knsenhafte 
lehnung an das Energielenkungsges.etz die Siche-. S.l.tua~lOn m emem Randbereich mcht zum Anlaß 
rung der Versorgung für Zwecke der militäri- fur elne.um.~ass~nde Len~ung genommen. werden 
schen Landesvel'lteidigung in die Zielsetzung auf- ~ann. Eu:e ahnhche Bestimmung findet si0 auch 
genommen, um einen reibungsilOsen Oberg,ang l~ Energielenkungsgesetz (§ 1 Ab~. 3),. wahrend 
von der Selbstversongung des Bundesheeres auf sie .. de~ Rohstofflenku~gsgesetz m dieser au~­
eine Versorgung mit den Wirtschaftsgütern der druckhchen Form noch mcht bekannt war. 

Allgemeinheit für ·den Fall einer länger anhalten- Abs. 2 regelt .die Dauer von Lenkungsmaßnah­
den entsprechenden Krisensituation zu gewähr- men und entspricht weitgehend dem § 1 Abs. 3 
leist.en. Der Zweck der gesetzgeberischen Maß- Rohstofflenkungsgesetz. ' 
nahme und ihrer Vollziehung ist es daher, im 
Krisenfall ein wirtschaftliches AusklOmmen und 
das Leben der Bevölkerung 2lU erhalten, die hie­
für notwendige Beschäftigung zu sichern und die 
erfol'derliche Entfaltung ,der Wirtschaftsaktivitä­
ten zu gewähdeisten. 

Durch die Formulierung der Subsidiaritätsklau­
sel ,am Ende des § 1 bleiben die Kompetenzen 
nach anderen Lenkun~sgesetzen unberührt. Len­
kungsmaßnahmen nachdem Versorgungssiche­
rungsgesetz wären aber dann möglich, wenn ein 
anderes, derzeit bestehendes Lenkungsgesetz weg­
fallen würde oder wenn das Instrumentarium 
eines anderen Lenkungsgesetzes bereits erschöpft 
ist und weitergehende Maßnahmen erforderlich 
wären, ,die auf Grund des Versorgungssicherungs­
gesetzes getroffen werden könnten. 

Zu § 2: 

Die Lenkungsmaßnahmen sind in drei Gruppen 
geteiJt und umfassen in der Z 1 die auf die ein­
zelnen Waren bezogenen eigentlichen Lenkungs­
maßnahmen. Die hier angeführten Maßnahmen 
stellen eine Zusammenfassung und Verfeinerung 
der im Rohstüfflenkung~gesetz enthaltenen Be­
stimmungen dar. Neu .aufgenommen wurde die 
ausdrückliche Verpflichtung .der Lenkungsbehör­
de, auf die Gesamtwinschaft zu .achten und nicht 
etwa Lenkungsmaßnahmen nur zum Nutzen 
eines bestimmten Sektol's der Wirtschaft zu 
setzen, auch wenn es durch die Formulierung vor 
allem der §§ 1 und 3 Abs. 1 möglich ist, nur 
einen bestimmten Wirtschaf.rsbereich zu lenken. 

Die Z 2 ermöglicht .es, bestimmte Hilfseinrich­
tungenauf dem Wege des Warenstromes vüm 
Erzeuger zum Verbraucher unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen in die Lenkung einzubeziehen. 

Z 3 smafft insofern die Grundlage für jede 
sinnvolle Lenkung, als sie der Lenkungsbehörde 
durch ein Melde- und Auskunftssystem die not­
wen,digen Daten verschafft. 

Abs. 3 stellt einen Konnex zum Preisgesetz her. 
In § 1 Abs. 2 zweiter Satz des Preisgesetzes ist 
festgelegt, daß auch fü'r Sachgüter, die zwar nicht 
in der Anlage zum Preisgesetz enthalten sind, 
für die aber Lenkungs- IOd er Bewirtschaftungs­
maßnahmen getroffen werden, Preise bestimmt 
werden können. Ohne die Bestimmung des § 3 
i\!bs. 3 des Entwurfes würde eine Preisbestim­
mung nach ,dem Preisgesetz automatisch für ge­
lenkte Waren in jedem Stadium der Lenkung 
möglich sein. Durch ,den Abs. 3 des Entwurfes 
wil'd sichergestellt, daß eine Preisregelung für 
gelenkte Waren nur dann einsetzen kann, wenn 
die Preisregelung zur Erreichung der Ziele des 
Versorgungssicherungsgesetzes erforderliffi ist. 

Zu § 4: 

Die Möglichkeit, die Landeshauptmänner mit 
der Durchfühnmg VlOn Lenkungsmaßrrahmen zu 
ibe'auftragen, war nach dem Rohs'coff1enkungs­
gesetznlQch nicht vorgesehen. Sie ist aber eine 
konseque11!te Wieit,erlfÜ'hrung des Isoonin § 3 
Ahs. 1 zum Ausdruck gelbrachten Prinzips, Len­
kUiligsmaßDJahmen iffiQglichst d~ff,erenziert errgrei­
fen zu kön,nen. Es wird dadurch die Möglichkei,t 
eröffnet, f.ür kleinräumige Situationen weniger 
aufwendige und dennoch zi:elkonforme Maßnah­
men zu setzen. Außerdem kann ,dadurch ,di.e vor­
himdene Kaipa~ität an Wissen, El'f.aihrung, Per­
sonaJ, y,ertrautlheit mit den örtlichen Umstän­
den und anderen für die LÖsung solcher Auf­
gaben bedeutungsvdllen Fak,tJoren in den einzel­
nen Ländern auch hei intensiv,en und großräu­
migen VersorgungsstöfUl!lgen besgergen'U tzt Wier­
den. Sffi1ießlich wdl'd ,eine Dezentralisierung viel­
leicht auch die einz~ge Möglichkeit s>ein, 'Um einer 
ev,emuell &ehr unÜlbersichtlichen Lage ~m Gefolge 
des Eint1"ittes eines Yer;teidigungsfaLles im Sinne 
der VerreidigUingsdoktrin beg,egnen zu kö~en. 

Die ,techtJiche KIonstruktion ~·esCir Beauftra­
gimg ist im übr:igen dem Prei~gesetz (§ 7 Ahs. 1) 
nachgebildet. Primipiell wir,d dazu in Erinnerung 
geruifen, <daß durch diese O'bertra:gul\g der Zu-
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ständligkieit 2lwar kein InstanZieIllZug zwischen be­
auftragtem und auftrag;geJbendem Ongan ent­
steht, jedoch das Weisungsrecht des Bundesmini­
stiers für Handel, Gewerhe und Industrie gegen...! 
über den Land,eshauptmMlIlJern albernicht b.erührt 
wir,d. 

Zur Beratung der Landeshauptmäin!ner ist erst­
ma.1s auch ein Landes-Versorgungssicherungsaus­
schuß einzul'icht:en (§ 8 Abs. 1 Z 2), der analog 
dem Bundes-V:ersor,gungssich,erungsausschuß (der­
zeit Rohstofflenkungsausschuß) vor der Ertlas-. 
sung und nun auch vOir der Aufhebung von 
Vel10rdnungenzu thöl1en ist. Der Albs. 3 ent­
spricht w,eitgehend ,dem § 1 Albs. 2 ROIhstoff­
Lenkungsgles,etz sowie § 9 Enengielenkungsgesetz. 
Die Sdbstverwaltungskörper können darnach im 
übel1tragenen Wirkurugsrbereich Maßnahmen nach 
diesem Bundesgesetz durchJfühl'en. 

In Albs. 4 ist die Kundmamurug der LeI),kungs­
veror,dnun,gen geregelt: Die v.orausschauende 
Vorsorge für den Fa'LI, ,daß eine Kundmachung 
im ,rAlmtsblatt ,zur Wiener Zeitung" nicht OIder 
nicht .rechtzeitig möglich ist, fand sich bisher nicht 
in Lenkungsglesetz,en. Mag die Kundmachung 
einer Verordinurug durch Rundfunk .oder in Ex­
tremfällen 'beispielsweise auch durch Lautspr,echer­
wa[;1en (,;sonstig,e akustische Mittel") auch unge­
wohnt sein, SOl ist dOlch zu bedenken, daß eine 
Situation, inder eine Kurudmachung in der "Wie­
ner Zeitung" nicht oder nicht rechtzeitig mög­
lich ist, wohl sehr auß,erlgewoonlich sein wird. 

'Die Awfmertksamkeit der Bevöfikeru.ng wird 
sich daJher naturgemäß in Ibesonderem Maße auf 
die Massenmedien und ähnliche Kommunikations­
mittel richten, sodaß dadurch auf jeden Fall die 
nDtwerudige Publizität unld Bdrannt:lheit von ent­
sprechenden Normengewäihrleistet ,erscheint. 
Zur Auslegung des Begriff·es "nicht rechtz,eitig" 
wird die Bestimmung über den Zeitpunkt ,des 
Inikral.ttl'etens ,einer in der "Wiener Zeitung" 
kundgelmachten Verordnung !herang.elz:~gen wer­
den können. Die K'llJndmachung einer Verord­
nunlg wird wohl dann als nicht 'rechtzeitig mög­
lich anzusehen sein, werun d~e Vel1ol1dnuug nicht 
an' dem Tag, an dem ihr Inkrafttl'eten aus ver­
sorgungspolitischen Gründen erforderlich 'ist, in 
der "Wrener Zeitung" kundgemacht w,erden 
kann. 

Zu § 5: 

Da die Beschla,gnahmeals eirues der Mittel zur 
Sicherung des Enfo'tges von Lenkungsmaßna,hmen 
unumg~ng1ich erscheint, wurde dies,e MQglich­
keit aus dem bestehenden Rohstofflenkungsge­
setz i.n diesen Entwurf übernommen; di,es frei­
lich verbunden mit w,eitreichenden Viorkehrun­
gen zur wirts'chaftlichen Entschädigung der hin­
sichtlich beschlagnahmter Waren zur Ablieferung 
Verpflichteten einschließlich der Einschaltung der 
unaJbthängig,en Gel1ichte. Eine Beschlagnahme wird 

woh,lin a'11er Re,gel ,entweder aurcheinen Akt 
unmittldbar;er ZwanlgS'gewalt oder auch durch Be­
scheid erfolgen, je nachdem, wie es die jeweilige 
Situation 'erfordern würde. Ebenso könnte je 
nach Zweckjmäßigkeit die Ablieferung entweder 
an ein ander,es Unternehmen oder auch an eine 
bestimmte DienststeJ[e vorgeschrieben w,erden. 

VOin 'aer Beschlagnahme au~enommen sinJCI 
nach wie V'or Waren zur persönlichen Bedarfs­
deckung hiz'W • .jener der Haush:l!ltsangethönigen, 
sDweit die Waren nicht zur AlbgaJbe an Dritte 
bestimmt sind, sowie für den hetl'i'ehlichen Bed'arf 
im RaJhmen vOln Lenkunlgsmaßnahmen. Außer­
dem soHsichleq~esteLlt werden, daß j,ene Waren, 
die dias Bundeshe'er[meigenen Bereich ode,r als 
Eigentümer 'bei ei:nzelnen Untel'nehmen für 
Zwecke der mi'litärischen Landesverteidigung vor­
rätig h~It, nicht von BeschlagnabJme und Alblie­
ferunigspflicht !betroffen w,el'den können. 

Unter Alnpassung an dieerWieiterOe Zielsetzung 
des Versongwngssicherungsgesetzes entspricht der. 
§ 5 zwar inhaMich dem § 3 R.ohswfFlenkungs­
gesetz, doch hält die neue Bestimmung nun ein­
dieuoig fest, daß V'ermögensnachteil.e durch Maß­
nahmen nach Albs. 1 in Geld zu entschädigen 
sind. Eine solche Entschä,di,gung würde im Falle 
der Verpflichtung, Waren an ein bestimmtes Un­
tlernehmen a'blzuliefern, von dies,em Unterneh­
men automatisch zu leisten sein. Erst für den 
Fall, daß ürher die Höhe der Entschädigung zwi­
sch'en den Betroffenen keiJ1le Einigung erzidt 
werden kann, ~ist ·auf Antrag VDm Bundesminister 
für Handel, Gewer:be und Industrie ü,her die Ent­
schädigung durch Besch,eidaJbzusprechen. Zum 
weiter,en Schutz der ,da,durch in ihl'en Vermö­
gensr,echt:en B,etroffenen wurde e~ne Frist zur 
Eiltscheidung Ü1ber den Entschädi.gungsanspruch in 
den Entwurf neu ,eingeifügt, die wesentlich unter 
der Frist nach § 73. AVG liegt (vergleiche auch 
§ 12 Schrottlenkungsgesetz). 

Zu § 6: 

Diese BestimJmung ,erutihäih die Offenlegungs­
pflicht gegenÜJber den Einschau- und Kontroll­
berechtigten. Der Verweis auf § 4 Abs. 3 schließt 
auch ,den FaLl der KontfO,l1e durch legitimierte 
Grrgane von Einrichtu,ngen der ,ges,etzlichen In­
tJer;ess,enrvertretungen im Rmmen der ihnen ülher­
tra,genen Lenkungsaufgaben ein. Gegen eine miß­
bräuchLicl1e Vierw,endung der Erhebungsdaten und 
der Meldungen g.emäß § 2 Z 3 schützt - vor 
aUem auch im Hinblick auf dffie Möglichkeioen des 
§ 4 Ahs. 3 des' Entwunfes - ,der Albs. 3. Eine 
ähnliche Bestimmung findet sich auch in § 15 
Albs. 5 Schrottlenkunrgsgesetz· (EGBL Nr. 275/ 
1978}, in einem Bereich aha, in diem ,einie DeIe­
gierung von LenkungsmaßnaJhmen an die Bun­
deskammer der gewerlblichen Wirtschaft und 
darüber hinaus an den :9chrolttveriba,nd dier 
österreichischen Staihl- und ,E~se11iwerke 
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Ges.mJb.H. Ibereits stattgefunden und sich auch 
hewährt haot. 

Zu § 7: 

Diese Best~mmung ·geiht ,davon 'aus, J·aß 
ähnlich wie in den Fällen des § 5 ~B.esch,lagnahme 
und A:blief,eruIlJgspflicht) - in Krisenfällen die 
Zielsetzung,en des Gese~es ,hölherrangig beurteilt 
werden mÜS1>en als Ibest~mmte Privatrechts\"er­
hältnisse und daher 'bestimmte Rechtsgeschäfte 
I1echtsul1!Wiirksam sein hdz;i,ehurrgsrweise andere 
Geschäfte aufgehoben werden sollen. § 7 ,ersetzt 
§ 5 Abs. 3 &ohstofflenkungsgesetz. Dies,er Para­
graph ist auch mit § 14 Schrottlenkungsgesetz 
veI1g1eichJbar. 

§ 7 Abs. 1 st,eUt nicht auf di,e Vel'botswid'rig­
keit ,der Viertugsschlie:ßung, sondem der Ver­
tragserfÜlLlung alb. Damät liegt ein Fall der recht~ 
lichen UnmögLichkeit vor, der unter § 878 ABGB 
zu sulbSUJmieren ist, nach dessen Riegeln sich daher 
auch die &echtsfoLg,en richten. In § 7 Abs. 2 han­
delt es .sich um ,einen Fall der nachtr,äglichen 
rechtlichen Unmöglichk,eit, der nach § 1447 ABGB 
zu lösen .ist. 

Zu §§ 8 bis 10 und 14 Abs. 1: 

Der ihisheri~e Rohstloffl'enkungsausschuß (§ 6 
ROIhsto:ffilenkungsgesetz) wil'd unter AUiSdehnung 
seines AufgalbenlheI1eiches zur Beratung von Fra­
gen auch der voribeugenden V,ersor,gungssicherung 
unter Aufstockung seiner Mitglieder in den Bun­
des-Versorgungssich,erungsausschuß übergeleitet. 
Weiters ist \"orgeseihen, daß sich die Landeshaupt­
männer' zur Beratung bei ihren Tätigkeiten im 
Sinn,e des § 4 Albs. 1 des EntwuI1fes eines Lan­
des-Viersorgun~gs~icherungsausschus~es ,) !bedienen,. 
Die Zusalm:mensetzung der Versorgungssicherungs­
ausschüsse (Bund, Länder) trägt dazu hei, daß 
für Maßnaihmen ~n Kri~enz,eitenein ,breiter Kon­
sens gefunden ~erden kann. Diese Versol'gungs­
sicherungsausschüsse herückSlicht~gen aber' auch 
die bundesstaatliche Struktur OStler,reichs. Dar­
über hinaus ist durch die Mitg.lieds'cha'ft je eines 
Vertr.eters der BU11!desministJer für Handel, Ge­
wer/be und Industrie, für Landesv,erteidigung und 
für Inneres inden jewei'ligen Landes-Versorgungs­
sicherungs ausschüssen vor aJ:lem die Möglichkeit 
zur Erfüllung von I\oordinat~onsauf,gaJben gege­
ben. Dem Landeshauptilllann stelh'tes Iliber frei, 
weitere Mi,tJgI~eder ,in den J;anaes-V,ersorgungs­
'sicherungsausschuß (LU 'beruJf.en. 

Wenn.es auch dem Bundesg,esetzgeber nicht zu­
lS'teht, Landes-Versorgungssicherungsa'usschüsse 
einzurichten, weil dies eine bundes gesetzliche Or­
ganisatioIl'snorm ~m Be~eich der Länder darstel­
len wlÜrde, für die nicht einmal ,der Ietzte Satz 
des Art. I Albs. 1 ,eine Deckung bietet, so ist doch 
eine Bestimmung möglich, die den Landeshaupt­
mann verpflichtet, einen bestimmten Sachverstän-

digen anzuhören oder ein entspr,echendes Gut­
achten einzuholen. Es steht daher § 8 Aibs. 1 Z 2 
im Eink.Iang mit der Bundesvel'fassung nach der, 
wie der Verfassungsgerichtshof feststellt, "die Re­
gelung Ülber die Beiziehung von best~mmten Sach­
v,erständi:gen in einem V,etifaihren ,grundsätzlich 
dem Gesetzgeber obliegt, der zur materietlrecht­
lichen R,egelung der Angelegenheit ber-ufen ist". 
(Vergleiche zB El'k. Slg. 3054/1956, 3061/1956, 
6937/1972, K iI-2/76 vom 26. 3.1977) 

Zu § 11: 

Wegen der :8edeutung des Geg,enst:liI1des -
Verletzungen von Geboten und Verboten dieses 
Gesetzes können im Krisenfall empfindliche Stö­
rungen der Wlirtschafts'albläufe b:edeuten, deren 
Folgen zunächst gar nicht abgesehen w.erden kön­
nen - muß für ausreichende Strafdl'ohung,en ge­
sorgt wenden. Die vorgesehene Maxi:malst~afhöhJe 
mußte daher der Schwere ,des Verstoßes Und den 
wirtschaftilichen Auswirkungen ang,emessen wer­
den. 

Zu § 12: 

Di,e ,gesetzliche Vevpflichtung zu solchen 
Hilfestellungen findet sich auch in § 33 Energie­
lenlkungsgesetz. 

Zu § 13: 

Vel1gleiche § 9 Roh,stofft.enku~gsgesetz. 

Zu § 15: 

Das Datum des Inkrafttretens dieses Entwurfes 
in Gesetzesform ergibt sich aus dem Datum des 
Auslaufens des Rohstofflenkungsgesetzes 1951 
mit 30. Juni 1980 und aus dem Bestrehen, die 
R.egelungen dieses Entwurf,es an das Roh~toff­
lenkungs.ge~etz 1951 unmittetbar ansch:ließ·en zu 
lassen, ujm ·eine stets pl'ohlematische Legisvakanz 
zu v,erhindem. 

Zu Anlage 1: 

Die AllIlaige ellltspricht im Umfang der lenk~ 
baren Waren der del'Zeit gültigen Anlage nach 
dem RohstoffJ,enkungsgesetz. 

Zu Anlage 2: 

Hier handelt es sich um die Geschäftsordnung 
in der Fassung, wiie sie vom Rohstoff1enkungs­
ausschuß am 15. Juni 1977 'beschlossen und \"Dm 
Herrn Handelsminister Q.1l1 4. }\lIli 1977 geneh­
migt wurde. 

Kosten: 

Die materieUen Bestimmungen ,des vor,liegen­
den EntwuI1fes werden voraussichtlich nicht sofort 
nach ihr,em Inlkrafttr,eten ari:gew'endet werden 
müssen und sind damit zunächst nicht kosten-
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wirksam. Kosten in ~eI'ingejm Ausmaß könnten zwecks Beratung in Fragen der vorbeugenden 
unabhängig davon dadurch erwachsen, daß der Versorgungssicherung zusammentritt und daher 
Bundes-Versorgungssicherungsausschuß zu seiner die Bedeckung des im § 8 Abs. 3 vorgesehenen 
konstituierenden Sitzung oder zu einer Sitzung Ersatzes von Barauslagen erforderlich ist. 

Gegenüberstellung 

Vorlgeschla,gene Fass'lUng: 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
betreffend die Sicherung einer ungestörten 
Produktion und der Versorgung der Bevöl­
kerung und sonstiger Bedarfsträger mit 
wichtigeri Wirtschafts- und Bedarfsgütern 

(VersorgungssicherungSgesetz) 

Der Nationalrat hat beschl1ossen: 

Artikel I 
(V'erfassun~sbestlimmung) . 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vot­
schniften, Wlie &Me im Art. II des vorLiegenden 
Bundesgesetzes en~halten sind, sowie die Voll­
zl'ehung ,dieser Vorschriften sind vom Inkraft­
treten dieses Bundesgesetz,es bis zum Ablauf des 
30. JunJi 1982 alUchin,den Bdangen Bund'essache, 
hinsichtli.ch derer Idas BUIlJdes-Verfassungsgesetz 
in der Flassung von 1929 etwas anderes vorsieht. 
Die im Art. 11 {geregelten Angelegenheiten kön­
nen - unbesch:adet Ider Stellung des Landes­
hauptmannes gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG -

, nach Maßgalbedes § 4 Abs. 3 von Einrichtungen 
der gesetz1ichen Interessen'vertretungen im über­
tragenen WiirlwngSibereich als Bundesbehörden 
unmitteLbar versehen werden. 

(2) Die Erlassung von Verordnungen des Bun­
desmlinisters für Handel, Gewerbe und Industrie 
a'Uf Grund ,des. Art. II bedarf, soweit deraroi.ge 
Verordnungen nicht aussch1~eßlich die gänzlii.che 
oder teilweise Aufhebun,g in Geltung stehender 
Verordnungen zum Gegenstand haben, der Zu­
stimmung des Ha'Uptlaus,schusses ,des N anional­
rates. 

(3) Bei Gefahr ,im Verzug ;sind Verordnung.en 
des Bundesminlisters für Handel, Gewerbe und 
Industrie 3Juf Grund des _ Art. II gleichzeit.jg mit 
dem Antrag alUf Erteilung .der Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen. 
Verofldnungen, 'lderen Erlassung die Zustimmung 
des HalUptausschusses nicht voran,gegangenist, 
sind unverzüglich aufzuheben, wenn' der Ha,upt­
ausschuß ihrer Erlassung nicht oder nicht inner­
halbderdem Einlan,gen des Antrages folgenden 
Woche zustlimmt. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

Bundesgesetz vom 4. April 1951 über 
die Lenkung des Verkehrs mit industriellen 
Rohstoffen, Halbfabrikaten und sonstigen 
Bedarfsgütern (Rohstofflenkungsgesetz 1951) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

(V,erfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vor­
schriften, wie sie im Rohstofflenkungsgesetz 1951, 
BGBL Nr. 106, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 320/1976 und des Art. II des vor­
liegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die 
Vollziehung dieser Vorschriften sind vom Inkraft~ 
treten dieses Bundesgesetzes bis zum Ablauf des 
30. Juni 1980 auch in den Belang,en Bundessache, 
hinsichtlich derer das Bundes-Verfassungsgesetz in 
der Fassung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die 
im Art. II gereg,elten Angdegenheiten können -
unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes 
gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe des 
§ 1 Abs. 2 von Einrichtungen der gesetzlichen 
Interessenvertretungen im übertragenen Wir­
kungsbereich als Bundesbehörden unmittelbar 
versehen werden. 

(2) Die Erlassung von Verordnungen des Bun­
desministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
auf Grund des Art. II bedarf, soweit derartige 
Verordnungen nicht ausschließlich die gänzliche 
oder teilweise Aufhebung in Geltung stehender 
Verordnungen zum Gegenstand haben, der Zu­
stimmung des Hauptausschusses des National­
rates. 

(3) Bei Gefahr im Verzug sind Verordnungen 
des Bundesminist~rs für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf Grund des Art. II gleichzeitig mit 
dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung des 
Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen. 
Verordnungen, deren Erlassung die Zustimmung 
des Hauptausschusses nicht vorangegangen, ist, 
sind unverzüglich aufzuheben, wenn der Haupt­
ausschuß ihrer Erlassung nicht oder nicht inner­
halb der dem Einlagen des Antrages folgenden 
Woche zustimmt. 

(4) Beschlüsse des HauptaussdlUsses des Natio- (4) Beschlüsse des Hauptausschusses des Natio-
nalrates, mit denen ,die in den Abs. 2 und 3 er~ nalrates, mit denen die in den Abs. 2 und 3 
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Vür,geschhgene Fassung: 

wähnte Zusvimmung ert:eilt wird, können nur in 
Anwesenheit vün mindesrens der Hälfte seiner 
M~tgl~tider und mit einet Mehrheit von zwei 
Drjtteln der abgegebenen Stimmen gefaßt werden. 

Artikel II 
§ 1. Der BUJIldesminiisuer für Handel, Gewel1be 

und Industl1ie ist ,eI'mächvigt, unter Beda.chtnahme 
auf bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen 
für in der Anlage 1 zu ,diesem Bundesgesetz 
angeführte WiJrtschafts- und Bedarfsgüter (Waren) 
im Falte einer UJIlmittefbar drühenden oder be­
r'ei~ 'eingetretenen Stö11Ung der Versorgung, sü­
fern aiese Störung 

1. keine saisonale Verknappungserscheinung 
dar.stel!l t und 

2. ,durch marktgerechte Maßnahmen nicht, ni.cht 
rechtzeitig üder nur mit unverhältnismäßi­
gen Mitteln abgewendet üder behüben wer­
den kann, 

durch Verürdnung die zur Aufrechterhaltung 
o.der Wiederherstellung runer ungestörten Prü­
duktiün sOWlie z,ur Sicherung der V1ersüngung 
der Bevölkerung und sonstiger Bediarfsträger ein­
schließlich j,ener für Zwecke ;der millitärischen 
Landesverteidigung unbedingt erfürderLiche Len­
kungsrnaßnahmen an2lUürdnen, süfern diese 
Waren nicht Lenkuiligen nach anderen Bundes­
gesetzen unterIiegen. 

§ 2. Lenkungsmaßnahmen sind 

1. G~büte, Verbüte und die Anürdnung vün 
Bewiilligungspf1ichten hinsichnlich der Pro.­
dukt~ün, des Transpo.rtes, -der La.gerung, der 
Verteilung, der Abgabe, idies Bezuges, der 
Ein- und Alusfuhr süw~e der Verwendung 
vün Waren. Hiebei ,ist auf die gesamtwirt­
schaftbi.ch zweckmäßigste NutZlUng der 
W!aren Bedacht zu nehmen; 

2. Anweisungen an Besitzer o.der andere Ver­
fügungsberechtigte vün Transpül1t-, Lager­
und V,erteiJllurngseinrichtJUngen für gemäß Z 1 

, gelenkte Waren; / 

3. ,die Verpflichtiung physischer und junistischer 
Persünen sowie Personeiligese11schaften des 
Hande'lsrechlles, die gewerbsmäßig Waren er­
zeUigen, bearbeiten, ver,arbeiten, V1erbrauchen, 
lagern, für sich oder andere verwahren oder 
-damit handeln, zur Erstarttulljg vün Mel-

Geltende Fassung: 

erwähnte Zustimmung -erteilt wird, können nur 
in Anwesenheit vün mindestens der Hälfte sei­
ner Mitglieder und mit einer Mehrheit vün zwei 
Dritteln der abgegebenen Stimmen gefaßt wer­
den. 

Artikel II 
§ 1. (1) Sowe~t es zur Aufrechterhaltung einer 

ungestörten Produktion, zur Versorgung der Be­
völk-erung und sünstiger Bedarfsträger erforder­
lich ist, kann der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie unter Bedachtnahme auf 
bestehende völkerrechtliche Verpflicl1tungen im 
FaUe eines bereits eingetretenen üder unmittel­
bar drühenden Versorgungsnütstandes, der 

a) keine saisünale Verknappungserscheinung 
darstellt und 

b) durch marktgerechte Maßnahmen nicht, 
nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnis­
mäßigen Mitteln abgewendet oder behoben 
werden kann, 

den V-erkehr mit Waren der in der Anlage zu 
diesem Bundesgesetz genannten Warengruppen 
durch Verordnung lenk-en, sofern diese Waren 
nicht Lenkungen nach anderen Bundesgesetzen 
unterliegen. 

§ 2. (1) In den Verordnungen gemäß § 1 kann 
, hinsichtlich der diesem Bundesgesetz unterliegen­

den Waren verfügt werden: 
1. Ermittlung des Bedarfes, Feststellung vün 

Vorräten und der,en Erfassung; 

2. Erteilung . vün Anweisungen und Auflagen 
für die Aufbringung, Erzeugung und Liefe­
rung süwie für den Umfang der Lagerhal­
tung. Diese Anweisungen und Auflagen kön­
nen auch in Form vün Verboten erteilt 
werden. 

(2) In der gleichen Weise kann für die Liefe­
rung und den Bezug vün diesem Bundesgesetz 
unterliegenden Waren eine Genehmigung durch 
den Bunidesminister für Handel, Gew,erbe und In­
dustrie vürgeschrieben werden. 
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Vor'geschlagene F,assung: 

dungen über den Bedarf, die Erzeugung, Be­
anbeiitung, Venarheitung, den Verbrauch, den 
Zu- und Abgang und den La.genbestand von 
War,en soW(ie zur Erteihmg von für die 
Vollziehunlg d~eses Bundesgesetzes notwen­
digen Auskünften über Betriebsverhältnisse. 

§ 3. (1) Lenkungsmaßnahmen können in ihrer 
Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung mitein­
ander und unabhängig davon ergriffen werden, 
ob eine Störung der Versorgung das gesamte 
Bundesgebiet, nur Teile desselben, die gesamte 
Wirtschaft oder nur bestimmte Zweige derselben 
betrifft. Trifft eine Störung der Versorgung nur 
Teile des Bundesgebiet~s oder nur bestimmte 
Zweige der Wirtschaft, können Lenkungsmaßnah­
men auf die betroffenen Teile des Bundesgebietes 
oder auf die bestimmten Zweige der Wirtschaft 
beschränkt werden. 

(2) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur in einem 
solchen Ausmaß und für eine solche Dauer er­
griffen werden, als dies zur Abwendung oder 
Behebung einer Störung der Versorgung unbe­
dingt erforderlich ist. Sie dürfen jeweils nur für 
die Dauer von 6 Monaten ergriffen werden und 
sind nach WegfalI der sie begründenden Um­
stände unverzüglich, auch schon vor Ablauf dieser 
Frist, aufzuheben. Im Falle einer bereitseingetre­
tenen Störung der Versorgung ist die Verlänge­
rung ergriffener Lenkungsmaßnahmen für die 
Dauer der Störung jeweils um weitere 6 Monate 
zulässig. Durch Lenkungsmaßnahmen darf in die 
Unverletzlichkeit 'des Eigentums oder in die Frei­
heit der Erwerbstätigkeit nur eingegriffen wer­
den, wenn die im § 1 genannten Ziele nicht an­
ders erreicht werden können. 

(3) Betreff'en die Lenkungsmaßnahmen Sach­
, güter, die in der Anlage zum Preisgesetz, BGBl. 

Gel t en d e Fa s s u n g: 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann Unternehmungen, die 
diesem Bundesgesetz unterliegenden Waren erzeu­
g,en, bearbeiten, verarbeiten, verbrauchen, einla­
gern, für sich oder andere verwahren oder damit 
handeln, durch Verordnung verpflichten, Meldun­
gen über die Erzeugung, Bearbeitung, Verarbei­
tung dieser Waren, den Zu- und Abgang, den 
Lagerbestand an diesen War'en zu den von ihm 
festgesetzten Terminen zu erstatten sowie die für 
die Vollziehung di,eses Bundesgesetzes notwendi­
gen Auskünfte über Betriebsverhältnisse zu ertei­
len. 

Keine ent~prechende Bestimmung im Rohstoff­
lenkungsgesetz 1951. 

§ 1. (4) Einer Lenkung unterliegen Waren ge­
mäß Abs. lohne Rücksicht darauf, ob sie im 
Inland erzeugt, aus dem Ausland eingeführt oder 
zur Ausfuhr bestimmt sind. Die Bestimmungen 
des Außenhandelsgesetzes 1968, BGBI. NI'. 314, 
bleiben hiedurch unberührt. 

§ 1. (3) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur in 
einem solchen Ausmaß und für eine solche 
Dauer ergriffen werden, als dies zur Abwendung 
oder B,ehebung des Versorgungsnotstandes unbe­
ding erforderlich ist. Sie dürfen jeweils nur, für 
die Dauer von 6 Monaten ergriffen werden und 
sind nach Wegfall der sie begründenden Um~ 
stände unverzüglich, auch schon vor Ablauf die­
Frist, aufzuheben. Im Falle eines bereits einge­
tretenen Versorgungsnotstandes ist die Verlänge­
rung ergriffener Lenku~gsmaßnahmen für die 
Dauer des Versorgungsnotstandes jeweils um wei­
tere 6 Monate zulässig. Durch Lenkungsmaßnah­
men darf in die Unverletzlichkeit des Eigentums 
oder in die Freiheit der Erwerbstätigkeit nur 
eing,egriffen werden, wenn die im Abs. 1 genann­
ten Ziele nicht anders erreicht werden können. 
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}15 .der B.eiJagen 15 

Vor,g es chI a gen e Fa s s u n g: 

Nr. 260/1976, nicht genannt sind, und ist die 
. Bestimmung volkswirtschaftlich gerechtfertigter 
Preise zur Aufrechterhaltung oder W.iederherstel­
lung einer ungestörten Produktion sowie zur 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und 
sonstiger Bedarfsträger einschließlich jener für 
militärische Landesverteidigung erforderlich, so 
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie :in der Verordnung gemäß § 1 auszu­
sprechen, daß die angeordneten Lenkungsmaß-

. nahmen als Lenkungs- oder Bewirtschaftungs­
maßnahmen im Sinne des § 1 Abs. 2 zweiter 
Satz des Preisgesetzes zu gelten haben. Enthält 
die Verordnung keinen solchen Ausspruch, so gilt 
eine Lenkungsmaßnahme nach diesem Bundes­
gesetz nicht als Lenkungs- oder Bewirtschaftungs­
maßnahme im Sinne des Preisgesetzes. 

§ 4. (1) Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie kann, 

1. sofern eine Störung der Versorgung nur 
Teile des Bundesgebietes bedroht oder be­
trifft und eine solche Störung dadurch besser 
abgewendet oder behoben werden kann, die 
Landeshauptmänner der Bundesländer, in 
welchen die von dieser Störung der Versor­
gung bedrohten oder betroffenen Teile des 
Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges 
der unmittelbar drohenden oder bereits ein­
getretenen Störung der V.ersorgung die bei 
der Anordnung von Lenkungsmaßnahmen 
zu berücksichtigenden Umstände in Teilen 
des Bundesgebietes verschieden sind oder dies 
sonst im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 
gelegen ist, die Landeshauptmänner 

durch Verordnung beauftragen, die ihm auf 
Grund dieses Bundesgesetzes zustehenden Befug­
nisse in ihrer Gesamtheit, einzeln oder in Ver­
bindung miteinander in seinem Namen auszu­
üben. 

(2) Vor der Erlassung oder Aufhebung von 
; Verordnungen hat 

1. der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie den Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschuß (-§ 8 Abs. 1 Z 1), 

2. der Landeshaupnmann den Landes-Versor-
gungssicherungsausschuß (§ 8 Abs. 1 Z 2) 

zu hören. Die Anhörung des zuständigen Versor­
gungssicherungsausschusses hat bei Gefahr im 
Verzug zu entfallen. Er ist jedoch nachträglich 
unverzüglich mit der Angdegenheit Z\l befassen. 

(3) Die Durchführung von Verordnungen und 
die Kontrolle ihrer Einhaltung obliegt den Be­
hörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung 
sowie . den Gemeinden im übertragenen Wir-

Gel te n d e Fa s s u n g: 

Keine entsprechende Bestimmung im . Rohstoff­
lenkungsgesetz 1951. 

Keine entsprechende Bestimmung im Rohstoff­
lenkungsgesetz 1951. 

§ 5. (1) Vor Erlassung von Verordnungen 
gemäß § 1 hat der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie den Rohstofflenkungs­
ausschuß C§ 6) zu hören. 

(2) Die Anhörung des Rohstofflenkungsaus­
schusses entfällt bei Gefahr im Verzug. Der Roh­
stofflenkungsausschuß ist jedoch nachträglich un­
verzüglich mit der Angelegenheit zu befassen. 

§ 1. (2) Die Durchführung von Verordnungen 
gemäß Abs. 1 und die Kontrolle ihrer Einhaltung 
obliegt den Behörden der allgemeinen staatlichen 
Verwaltung sowie den Gemeinden im übertra-
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16 . 315 der Beilagen 

Vor g e s chI a ,g e n e' F 'a s s u n g: 

kungshereich. Die Aufgaben, die von den einzel­
nen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den 
Verordnungen unter Bedachtnahm'e auf die 
Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Kosten­
ersparnis und Wirksamkeit der Durchführung 
festzulegen. Darüber hinaus kann der Bundes­
minister für Handel, Gew~rbe und Industrie aus 
den gleichen Gründen Einrichtungen der gesetz­
lichen Interessenvertretungen, insbesondere die 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, im 
übertragenen Wirkungsbereich heranziehen. 

(4) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz 
sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kund­
zumachen und treten mit Beginn des Tages der 
Kundmachung in Kraft, sofern nicht ein späterer 
Zeitpunkt für das Inkrafttreten bestimmt wird. 
Ist eine Kundmachung, im "Amtsblatt zur Wie­
ner Zeitung" nicht .oder nicht rechtzeit~g mögläch, 
so ist die Verordnung in anderer geeigneter 
Weise - so insbesondere durch Rundfunk oder 
sonstige akustische Mittel oder Veröffentlichung 
in einer oder mehreren Tageszeitungen - kund­
zumachen. 

§ 5. (1) Zur Aufrechterhaltung oder Wieder­
herstellung einer ungestörten Produktion sowie 
zur Sicherung der Versorgung der Bevölkerung 
und sonstiger Bedarfsträger, einschließlich jener 
für Zwecke der militärischen Landesverteidigung, 
kann der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie Waren und Einrichtungen, für die 
Lenkungsmaßnahmen gemäß § 2 Z 1 und 2 ange­
ordnet wurden, beschlagnahmen und zu deren 
Ablieferung Vierpflichten. 

(2) Waren, die nicht zur Abgabe an Dritte 
bestimmt sind und für Zwecke der militärischen 
Landesverteidigung vorrätig gehalten werden 
oder die im Eigentum oder Besitz eines Letzt­
verbrauchers stehen und der Deckung s,eines per­
sönlichen Bedarfes oder des Bedarfes seiner Haus­
haltsangehör,igen dienen sowie Waren, die der 
Deckung des ,eigenen betrieblichen Bedarfes im 
Rahmen von Lenkungsmaßnahmen dienen, 
unterliegen nicht den Bestimmungen des Abs. 1. 

(3) Für VermögeIisnachteile, die durch Maß­
nahmen auf Grund des Abs. 1 entstanden sind, 
ist eine Entschädigung in Geld zu leisten. Ober 
die Entschädigung ist auf Antrag vom Bundes­
minisller für Handel, Gewerbe und Industrie' 
durch Bescheid abzusprechen. Dieser Bescheid ist 
innerhalb von acht Wochen nach Antragstellung 
zu erlassen. Innerhalb von drei Monaten nach 
Zustellung des Bescheides kann die Festsetzung 
einer Entschädigung durch das ordentliche Gericht 
beantragt werden. Zuständig ist das Bezirksge­
richt, in dessen Sprengel der Antragsteller seinen 
Wohnsitz, sofern der Antragsteller eine juristische 

Gel t end e Fa s s u n g: 

genen Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von 
den einzelnen Behörden wahrzunehmen sind, sind 
in den Verordnungen unter Bedachtnahme auf 
die Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Ko­
stenersparnis und Wirksamkeit der Durchführung 
festzulegen. 'Darüb~r hinaus kann der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie aus 
den gleichen Gründen Einrichtungen der gesetz­
lichen Interessenvertretungen im übertragenen 
Wirkungsbereich heranziehen. 

§ 7. Verordnungen. nach diesem Bundesgesetz 
sind im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kund­
zumachen und treten, wenn in der Verordnung 
nicht anderes bestimmt wird, mit ihrer Kuild­
machung in Kraft. 

§ 3. (1) Zur Sicherstellung der ungestörten 
Fortführung der Produktion kann das Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau ge­
lenkte Waren (§ 1) beschlagnahmen und den 
Eigentümer, Besitzer oder Inhaber (Verwahrer) 
verpflichten, ,diese Waren gegen Entgelt abzu­
liefern. 

(2) Waren, die im Eigentum oder Besitz des 
Letztverbrauchers stehen und der Deckung seines 
persönlichen Bedarfes oder des Bedarfes seiner 
Haushaltsangehörigen oder der Deckung seines 
betrieblichen Bedarfes im Rahmen von Lenkungs­
maßnahmen dienen, unterliegen nicht den Be­
stimmungen des Abs. 1. 

(3) Kommt hinsichtlich der Höhe des zu 
leistenden Entgeltes keine gütliche Vereinbarung 
zwischen dem Eigentümer und dem' Berechtigten 
zustande, so setzt dieses Entgelt auf Antrag eines 
der Genannten der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie mit Bescheid fest. 
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Vorgeschlagene Fassung: 

Person oder .eine P,ersonengesellschaft des Han­
delsrechtes ist, diese ihr<en Sitz hat. Hat der An­
tragsteller keinen Wohnsitz beziehungsweise Sitz 
im Inland, so ist das Bezirksgericht zuständig, in 
dessen Sprengel die Maßnahme gesetzt worden 
ist. Das Verfahren richtet sich nach den Bestim­
mungen über das gerichtliche Verfahren außer 
Streitsachen, wobei die Bestimmungen des Eisen­
bahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, 
über die gerichtliche Feststellung der Entschädi­
gung sinngemäß anzuwenden sind. Mit dem Ein­
langen des Antrages beim Bezirksgericht tritt der 
nach diesem Absatz zweiter Satz erlassene Be­
scheid außer Kraft. Wird der Antrag zurückgezo­
gen, so tritt der Bescheid wieder im vollen Um­
fange in Kraft. 

§. 6, (1) Der Buqdesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie oder die im § 4 Abs. 3 ge­
nannten Behörden können nach Maßgabe ihres 
Aufgabenbereiches durch gehörig legitimierte Or­
gane die gemäß § 2 Z 3 zu erteilenden Meldun­
gen und Auskünfte überprüfen lassen und, sofern 
die Meldepflichtigen die Meldung nicht recht­
zeitig abgegeben haben, diese an Ort und Stelle 
auf Kosten des Meldepflichtigen erstellen lassen. 

(2) Diesen Organen ist jederz,eit Zutritt zu 
den Betri,ebsstätten und Lagerräumen und die 
Einsichtnahme in jene Betriebsbereiche und Auf­
zeichnungen zu gewähren, deren Kenntnis für 
die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen un­
bedingt erforderlich ist (Bedarf, Lagerbestand, 
Zu- und Abgang von Waren, ihre Erzeugung, 
Bearbeitung, Verarbeitung und den Verbrauch); 
den Organen ist jede für die überprüfung erfor­
derliche Auskunft zu erteilen. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

(4) Innerhalb von drei Monaten nach Zustel-
. lung des Bescheides kann der Eigentümer' oder 

der Berechtigte die Festsetzung des Entgeltes 
durch das ordentliche Gericht beantragen. Zustän­
dig ist das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der 
Antragsteller seinen Wohnsitz, sofern der An­
tragsteller eine juristische Person oder eine Per­
sonengesellschaft des Handelsrechtes ist, diese 
ihren Sitz hat. Hat der Antragsteller keinen 
Wohnsitz (Sitz) im Inland, so ist das Bezirk;­
gericht zuständig, in dessen Sprengel di~ Ware 
beschlagnahmt worden ist. Das Verfahren richtet 
s~ch nach den Bestimmungen über das gericht­
hche Verfahren außer Streitsachen;· die Bestim­
mungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, 
BGBl. Nr. 71, über die gerichtliche Feststellung 
der Entschädigung sind sinngemäß anzuwenden. 
Mit dem Einlang.en des Antrages beim Bezirks­
gericht tritt der gemäß Abs. 3 erlassene Bescheid 
außer Kraft. Wird der Antrag zurückgezogen, 
so tritt der Bescheid wieder in vollem Umfang 
in Kraft. 

§ 4. (2) Das Bundesministerium für Handel und 
Wieder.a.ufbau ~crer dlie von ihm beauftragten 
Stellen können durch :gehöl1ig le~itimierte Orgal!le 
die gemäß Abs. 1 ZJU erteilenden Meldungen und 
Auskünfte überprüfen lassen und, sofern die 
Me1~epflichtigen die Meldungen nicht rechtz'eicig 
abgegeben hahen, ,diese an Ort und Stelle auf 
Ko.sten des Me1depfliichtji~en feststellen lassen. 

(3) Diesen Organen ist jederzeit Zutritt 
zu den Betniebsstätten und La.gerräumen und id:ie 
E~nsichtnahme ,in die Aufzei.ch.'nungenzu gewäh­
r,en SOWll,e j,ede für .. die überprüf'lling .erfortder~iche 
Auskunft z,uerteilen. 
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18 315 der Beilagen 

Vor,geschlagene F.assung: 

(3) Der Inhalt von Meldungen gemäß § 2 Z 3 
sowie das Ergebnis der Erhebungen gemäß Abs. 1 
und 2 dürfen nur für Zwecke der Vollziehung 
dieses Bundesgesetzes verwendet werden. 

§ 7. (1) Rychtsgeschäfte, die nach dem Inkraft­
treten einer auf Grund dieses Bundesgesetzes er­
lassenen Verordnung getätigt worden sind, sind 
soweit rechtsunwirksam, als ihre Erfüllung einem 
in der Verordnung ausgesprochenen Verbot zu­
widerlaufen würde. 

(2) Rechtsgeschäfte über gelenkte Waren, 
die vor dem Inkrafttreten von auf Grund 
dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnun­
gen abgeschlossen, jedoch noch nicht oder 
nicht vollständig erfüllt wurden, werden 
aufgehoben, soweit sie noch nicht erfüllt sind und 
die Erfüllung einem ausgesprochenen Verbot 
zuwiderlaufen würde. 

§ 8. (1) Zur Begutachtung von Verordnungen 
und zur B,eratung in grundsätzlichen Fragen der 
vorbeugenden Versorgungssicherung hat sich 

1. der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie eines Bundes-Versorgungssi­
cherungsausschusses und 

2. der jeweilige Landeshauptmann eines Landes-
Versorgungssicherungsausschusses zu be-
dienen. 

(2) Dem Bundes-V,ersorgungssicherungsausschuß 
haben als Mitglieder anzugehör,en: 

1. je ein Vertreter des Bundeskanzlers und der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie, für Auswärtige Angelegenheiten, 
für Bauten und Technik, für Finanzen, für 
Gesundheit und Umweltschutz, für Inneres, 
für Landesverteidigung, für Land- und 
Forstwirtschaft, für soziale Verwaltung und 
für Verkehr, 

2. je 'vier Vertreter der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und des österrei­
chischen Arbeiterkammertages, 

3. je zwei V,ertreter der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtschaftskammern österreichs 
und des österreichischen Gewerkschafts­
bundes, 

4. je ~in Vertreter jedes Bundeslandes. 

(3) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmann zu 
bestellen. Der Vertreter des Bundeskanzlers und 
dessen Ersatzmann ist durch den Bundeskanzler 
die Vertreter der Bundesminister und deren Er~ 
satzmänner sind jeweils durch den entsendenden 
Bundesminister zu bestellen und zu entlassen. Die 
im Abs. 2 Z 2 und 3 genannten Mitglieder und 
deren Ersatzmänner sind von der entsendenden 
Interessenvertretung, die im Abs. 2 Z 4 genann­
ten Mitglieder und der,en Ersatzmänner sind 

Gel t end e F ass u n g: 

§ 5. (3) Vom 1lag,edes Inkrafttrete11's dieses 
BUnJd'esgesetzes an dürfen die .im § 4 Abs. 1 ge­
nannten Unternehmungen Rechtsgeschäfte über 
sol.che Waren 'IllUr ~m Rahmen der Bestimmungen 
der in Durchführung Idlieses Bundesgesetzes er­
lassenen Verordnungen abschließen; andernfalls 
sind diese Rechtsgeschähe nJichtig. 

§ 6. (1) Zur Beratung und Begutachtung der 
Fragen der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 
Regelung wUl1d beim Bundesministerium für Han­
del und Wiederarut;bau ein Rohstofflenkungs<LuS­
schuß ,erriichtet. 

(2) Mitglieder dieses Rohstofflenkungsaus­
schusses .9ind: 

1. je ein Vertreter des BUnldeskanzleramtes, der 
Bundesministerien für Finanzen, für Gesund­
heit und Umweltschutz, für Lmdesv.erte,idd­
grung, für Land- und ForstWlirtschaft, für 
sozia'le Verwaltung und für Verkehr, 

2. je vier Vertreter der Bundeskammer der 
geweribLichen Wirtschaft und des österrei­
chischen Arbeiterkammertages, 

3. je zwei Vertreter der Präs~dJentenkonferenz 
der . Landwirtschaftsk!<Lmmern österreichs 
und des österreichischen Gewerkschaftsbun-
des, ' 

4. je ein Vertreter der Bundesländer. 

(3) Für jedes Mitglied ,des Rohstofflenkungs­
ausschusses ~st ,ein ErsatzmannZJu bestellen. 
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Vor Ig e s chi a gen e Fa s s >Un g: ' Gel t end e F ass un g: 

durch den zuständigen Landeshauptmann nam-
haft zu machen und vom Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie zu bestellen und 
zu entlassen. Sie üben ihre Funktion ehrenamt-
lich aus. Die im Abs. 2 Z 2 und 3 genannten 
Mitglieder und deren Ersatzmänner haben An-
spruch auf den Ersatz der ihnen aus ihr,er Tätig-
keit im Bundes-Versorgungs sicherungs ausschuß 
erwachsenden Barauslagen. 

§ 9. (1) Den Vorsitz im Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschuß führt der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie; der sich durch 
einen Beamten seines Bundesministeriums vertre­
ten lassen kann. 

(2) Der Bundes-Versorgungssicherungsausschuß 
hat seine Geschäftsordnung, die der Genehmi­
gung des Bundesministers für Handel" Gewerbe 
und Industrie bedarf, mit einfacher Mehrheit zu 
beschließen. Die Geschäftsordnung' hat di,e Tätig­
keit des Bundes-Versorgungssicherungsausschusses 
möglichst zweckmäßig zu regeln und vorzusehen, 
daß seine Beschlußfähigkeit nach ordnungsgemä­
ßer Ladung der Mitglieder unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung gegeben ist, wenn mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder (Ersatzmänner) anwesend 
sind. Sollte jedoch zu Beginn der Sitzung die er­
forderliche Anzahl der Mitglieder nicht anwesend 
sein, 'so hat der Bundes-Versorgungssicherungs­
ausschuß ,eine Stunde nach dem in der Einladung 
genannten Termin neuerlich zusammenzutreten 
und die Tagesordnung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder (Ersatzmänner) 
zu behandeln. Sie hat weiters vorzusehen, daß 
in jenen Fällen, in denen sich die anwesenden 
Mitglieder (Ersatzmänner) nicht auf ein einheit­
liches Gutachten einigen, die Stellungnahmen aller 
anwesenden Mitglieder (Ersatzm~nner) im 
Sitzungsprotokoll wiederzugeben sind. Die Ge­
schäftsordnung ist zu genehmigen, wenn sie die­
sen Voraussetzungen entspricht. 

(4) Die ,im Ab~. 2 Z 2 und 3 genannten MIit­
glieder (Ersatzmänner) werden auf Vorschlag der 
entsendenden Interessenv,ertl'etung, rue >Unter Z 4 
genannten Mitglieider (Ersatzmänner) auf Vor­
schlag ,des ~uständigen Landeshauptmannes vom 
Bundesrmnistecium für HaIl!del und Wiederauf­
bau bestellt. Sie üben ihre FunktiLon ehrenamt­
lich aus; auf den Ersatz der nhnen ,3iUs mrer Tätig­
keit im Alusschuß erwachsenden Bal'a.uslagen 
haben sie Anspruch. 

(5) Den Vorsitz im Rohstofflenkungsaus­
schuß führt der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Lndustrlie, ,der sich von einem Beamten 
seines Buooesministeciums vertreten lassen kann. 
Der Rohstofflenkungsausschuß ,ist nach Beda,rf 
vom Vorsitzenden einzuberuf.en. Er ist j'edenfalls 
einzuberufen, wenn ein begrürudeter Antrag eines 
Mitgliedes votlliegt. 

(6) Der Rohstofflenknmgs3iUsschuß g,ibt sich 
seine Geschäftsopdnung selbst; diese bedar,f der 
GenehmiguIlig des Buooesministeriums für Han­
del und 'Wii,ederaufbau. 

Keine entsprechende Bestimmung ün Rohsooff­
lenkungsgesetz 1951. 

315 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 19 von 23

www.parlament.gv.at



20 315 der Beilagen 

Vorigeschlagene Fassung: 

§ 10. (1) Dem La.ndes-ViersoI'~ngssi.cherungs­
lLusschuß haben als Mi~gl.ieder jedenfalls anzuge-
hören: . 

1. je ein V:ertreter der Bundesminister für 
Handel, Gewlerbe unid Industrie, für Landes­
verte~di~UlIlig und für Inneres, 

Gel t end e Fa s s u n g: 

2. je ein Vertreter der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte, der Kammer der gewerb­
>Lichen Winschaft, der Landwärtschaftskam­
mer und des österreicbischen Gewerkschafts­
hundes in dem jeweiligen BundeS/band. 

Keine entsprechende Bestimmung ,im Rohstoff­
Für jedes Mingll~ed .ist ein Ersatzmann zu be- lenkungsgesetz 1951 
stellen. 

(2) Den Vorsitz im Landes-Versorgulligssjche­
rungsaussciluß führt de~ Landeshauptmann, der 
sich durch einen Beamten des Amtes der landes­
regierung v,ertreten lassen kann .. 

(3) Di'e Bestellung und Entlassung der Mit­
glieder und deren Ersatzmänner gemäß Abs. 1 
Z 2 sowie die Genehmigung der Geschäftsord­
nung obliegt dem Landeshauptmann; die Bestim­
mungen des § 8 Abs. 3 und des § 9 AbiS. 2 sind 
sinngemäß anz,uwel1iden. 

§ 11. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die 
von der Bezirksverwaltungsbehöl1de mit Geld­
strafe bis zu 200000 S zu bestrafen ist, beg,eht, 
sofern die Tat nicht den Tatbesnand einer in die 
Zust~ndägkei,t des Gel1ichtes fallenden stl1afbaren 
Hand1unghllldet oder ein nach a,nder,en V or­
schriften strenger zu ahndender Tatbestand 
vorliegt, wer g,egen die BestJimmungen des § 6 
Abs. 1 und Abs. 2 oder die auf Grund des § 2 Z 3 
erlaslSenen Verol1dnung,en zUWliderhandelt. 

(2) Eine Verwalmmgsübertretullig, die von der 
Bezirksverwalwngsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
1 000 000 S ZIll bestrafen ist, begeht, sofern die 
Tat nicht den Tatbestand einer in d~e Zustänldig­
keit des Gerü.chtes fallenden strafbaren Handlung 
bildet oder ein nach anderen Vorschriften strenger 
zu ahnender T'atJbestand vorliegt, wer 

1. vorsätzLich oder grob fahrlälssig Lenkungs­
maßnahmen im Sinne des § 2 Z 1 und 2 
zuwlderhandelt; 

2. vorsä.tz1ich die Durchführung von Verboten 
und GebotJen gemaß §§ 2 Z 1 und 5 Abs. 1 
erschwert oder unmöglich macht. 

(3) Bei der Bemessung der Strafe ist die verur­
sacht,e Beeinträchtligung der Sicherung der Ver­
sorgung zu berücksichtigen. 

§ 8. (1) Zuwli,derhand:1ungen gegen die Bestim­
mungen di,eses Bundesgesetzes oder der QlUf 
Grund ,dlieses Gesetzes ergangenen VlerordnlUngen 
we~den, sofern nicht ein rgevicht1i.ch zu verfolgen­
der oder nach anderen VOl'ischl1iften strenger zu 
ahndender Tatlbestand vorliegt, von der örtlich 
zuständi,gen Bezirksverw~ltun~behörde als V,er­
waltungsübertretJungen mit GeLd bis zu 500 000 S 
oder mit Arrest bii,s zu sechs Monaten bestraft. 
überdies können cIIie den Gegenstand der straf­
baren Handlung bildenden, dem Täter oder einem 
MitschuLdigen gehörenden Gegenstände oder ihr 
Erlös für verfallen erklärt werden. Auf den Vler­
faLl dieser Gegenställide kann auch selbständig 
erkiannt werden, wenn keine bestimmte Per~on 
verfolgt oder bestraft wel1den kann. . 

(2) Hat der TätJer vorsätzLiCh :gehandelt oder 
wurde ,er wegen übertretung ,der Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes oder einer auf Grund d~elses 
Bundesgesetzes e1ig,an~enen Verordnung wieder­
holt bestI"af>t, so kann neben der Arreststrafe 
auch die Geldstrafe verhängt werden. 
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Vorg e schi a gen e F,as s uilg: 

(4) Bei VerwahJUngsübertretJung,en gemäß 
Abs. 2 können di.e den Gtlgenstand :der strlafbaren 
Handlung hiLdenden Waren und EinI'ichtunßen 
(§ 2 Z 1 und 2) für v,erfallen erklärt werden 
(§ 17 VStG). 

§ 12.(1) Die BundesgendaI'mer~e hat als H~Hs­
or·gan der BeZJirksverwaltungsbehöl1den an der 

Geltende Fassung: 

Vollziehung des § 11 durch 
1. Vorbeugungsmaßahmen gegen 

V,erwalnungsübertretJungen; 

Keine entsprechende Bestimmung im Rohsooff­
Idrohende lenkungSigesetz 1951 

2. Maßnahmen, diie für die Einleitung oder 
Durchf,ühI'UJng von VerwaltlUngsstrafverfah­
ren erfol1devLich sind, 

mitzuw,irken. 

(2) D.ie :Bundespolizeibehörden haben die von 
ihren Organ'en diensdich wahrgenommenen Ver­
waltung,sübertretlUngen gemäß § 11 der zustän­
di'gen Bezirksverwaltungsbehörlde anzuzeigen. 

§ 13. (1) Die Mitglieder des Bundes-Versor­
gungssicherungsausschiUsses und: der Landes-Ver­
sorgungssicherungsa.usschüsse sowie deren En'i,atz­
männer dürfen Tatsachen sowie Geschäfts- oder 
BetI1iebsgeheimruisse, die ihnen ausschließlich in 
diJeser EJi,genschaft anvertraut worden oder zu­
gänglich geworden sind, während der Dauer ihrer 
BestelLung und auch nach ihrer Entlassung nicht 
offenbaren oder verwerten, wenn dies im Inter­
esse einer Gebietskörperschaft oder der Parteien 
gebotJen ist. 

(2) Soweit die Tat nicht nach einer' anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, gilt 
die Strafbesnimmung des § 122 des Strafgesetz­
buches, BGBl. NI". 60/1974, au.ch für die Ver­
letZJUng der im Abs. 1 bestlimmten Verschw:iegen­
hei ts pflicht. 

§ 14. (1) Die Mitglieder des Rohstofflenkungs­
ausschusses ~§ 6 Rohstofflenkungsgesetz 1951) 
sowie deren Ersatzmänner gelten bis zu ihr,er 
Entlassung, längstens jedoch bis zum 31. Dezem­
ber 1980, als Mitglieder des Bundes-Versorgungs­
sicherungsausschusses (§ 8 Abs. 1 Z 1). 

(2) Die einen Bestandteil dieses Bundesgesetz!!s 
bildende Anlage 2 "Geschäftsordnung des Roh­
stofflenkungsausschusses gemäß ,§ 6 Abs. 6 des 
Rohstofflenkungsgesetzes 1.951, BGBl. Nr. 106 
idF des Bundesgesetzes BGBl. NI'. 320/1~76" 
bleibt so lange als Geschäftsordnung des Bundes­
Versorgungssicherungsausschusses in Kraft, bis die 
von ihm beschlossene und vom Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigte 
Geschäftsordnung in Kraft tritt. 

§ 9. (1) Die ~tlglieder (Ersatzmänner) des 
Rohstofflenkungsaussdlrusses .dürfen Geschäfts­
oder Betriebsgeheimnisse, idie 'ihnen u.n dieser 
Eigenschaft lanvertraut wanden oder zugängLich 
geworden sind, währenJd ,der Dauer ~hrer Bestel­
Lung und auch nach Erlöschen ihrer Funktion 
niichtofFenbaren oder verwerten. 

(2) Sowehtdie Tat nicht nach einer anderen Be­
stimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, gilt 
die Strafbestli.mmu~g des§ 122 ,des Strafgesetz­
buches, BGBl. Nr. 60/1974, auch für d~e v.er­
letzung der ,in A:bs. 1 bestimmten Verschwiegen­
heittspflicht. 

§ 15. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1980 § 10. (i) Dieses BundCSlgesetz tritt mit Ablauf 
in Kraft und mit Ablauf des 30. Juni 1982 des 30. Juni 1980 ·außer Kraft. 
außer Kraft. 
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Vor ig e s chi. a ge n e F.a s 5 u n g: 

Artikel III 
(1) Mit der Vollziehung des Art. 1 dieses Bun­

desgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bun­
desgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § 8 Abs. 2 ZIder Bundes­
kanzler beziehungsweise nach Maßgabe ihrer 
Zuständigkeit der Bundesminister für Aus­
wärtige Angelegenheiten, der Bundesminister 
für Bautlen und Technik, der Bundesminister 
für Finanzen, der Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz, der Bundes­
minister für Inneres, der Bundesminister für 
Landesveneidigung, der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, der Bundesmini­
ster für soziale Verwaltung und der Bundes­
minister für Verkehr; 

2. hinsichtlich des § 10 Abs. 1 Z Inam Maß­
gabe seiner Zuständigkeit der Bundesminister 
'für Landesverteidigung; 

3. hinsichtlich des § 12~er Bundesminister für 
Inneres;' . 

4: hinsichtlich des§5' Ab~:' 3yi~rter bis sieben­
ter Satz, des § 7 und des § 13 Abs. 2 der 
Bundesminister für Justiz; 

5. im übrigen der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 

Anlage 1 

Welche Waren unter d~e Waren gruppen der 
Z 1 fallen, bestimmt sich nach dem Zolltarif 
(Zolltarifgesetz 1958, BGBL Nr. 74). 

Ziffer 1: 
- Rohstoffe und Halbfabrikate der Abschnitte 

I bis IV des Zolltarifs, 
Mineralische Stoffe, ausgenommen minerali­
sche Brennstoffe, Mineralöle und ihre Destilla-
tionsprodukte, . 

- Erzeugnisse der chemischen Industrie und ver­
wandter Industrien, 

- Kunststoffe, Zelluloseäther und -ester, Kunst­
harze; Waren aus diesen Stoffen; Kautschuk 
(natürlicher Kautschuk, synthetischer Kaut­
schuk und Faktis) und Kautschukwaren, 
Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren dar­
aus; Waren aus Därmen, 
Kork und Korkwaren, 

':-' Rohstoffe für .die Papierherstellung; Papier, 
Pappe und Waren daraus, 

- Textile Spinnstoffe und Waren daraus, 

. Gel t end e Fa s s u n g: 

(2) Mit ,der Vollziehung dieses Bundesges,etzes 
sinid hinsichtlich ,der Bestimmungen ,der §§ 3 
Abs.4, 5 Abis. 3 und 9 der Bundesminister für 
Justiz, hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie' betraut. 

Artikel III 

(1) Dieses Bundesgesetz t~itt mit 1. Juli 1978 
in Kraft. 

(2) Mit der VolJzi()hung dieses ;aundesgeset'Zes 
ist hinsichtlich Ides Art. I die Bundesregierung 
betra,ut. Die Zustä11ld:~gkeit zur Voll:oiehung des 
Art. II bestl~mmt sich ruach S 10 Albs. 2 des Roh­
stofflenkungsgesetzes 1951 in der Fassung des 
Art. II Z 9 dieses Bundesgesetzes. 

Anlage 

TeilA 
Rohstoffe und Ha}b~abi1ikateder Abschnitte I 
his IV des Zolltlarifs, 

- MineraIi!scheStoffe, au~genommen minerali­
sche Br-ennstoffe, Mineralö~e und ähre Desti1!a-·· 
llionsprodukte, . 

- Erzeugnisse der chemischen Industrie und ver­
wandter Industl1ien, 

- Kunststoffe, Zel1U11oseäther und -ester, Kunst­
harze; Waren aus diesen Stoffen; K'autschuk 
(natürlicher. K!autschuk, syntheriischer Ka,u­
tsChuk und FaktJis) und Kautschukwaren, 
Häute, Felle, Leder;Pelzfelle und Waren dar­
aus; War·en alUS Därmen, 

- Kork-und Korbwaren, 
- Rohstoffe für dieP,apierherstJellung; Papier, 

Pappe und Waren ,danaus, 
- Tex1Jile Spinnstoff.e und Wiaren 4al1a,us, 
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Vor,geschlagene Fassung: 

Schuhe und ähnliche Waren; Teile davon, 
Waren aus Steinen, Gips, Zement, Asbest, 
Glimmer oder ähnlichen Stoffen; keramische 
Erzeugnisse; Glas- und Glaswaren, 
Unedle Metalle und Waren daraus, 
Maschinen und Apparate; elektrotechnische 
Waren, 
Verkehrs- und Transportmittel, 
Optischephotographische und kinematogra­
phische Instrumente, Apparate und Geräte; 
Meß-, Prüf- und Präzisionsinstrumente, -appa­
rate und -geräte; medizinische und chirurgi­
sche Instrumente, Apparate und Geräte. 

Ziffer 2: 

Alt- und Abfallstoffe, soweit sie nicht unrer 
Ziffer 1 fallen. 

Gel t end e Fa s s u n g: 

Schuhe und ähnliche Waren; Teile davon, 
W,aren ,aJUS Steinen, Gips, Zement, Asbest, 
Glimmer oder ähnLichen Stoffen; keramische 
Erzeugnisse; Glas 'Und Gbswaren, 
Unedle Metable rund Waren daraus, 

- Maschinen und Apparate; elektfotechlllirsche 
Waren, 
Verkehrs- !Und Transportmittel, 
Optische, photographische und kinemato­
gl1aphische Instrumente, Apparate und Ge­
räte; Meß-, Prüf-und Präznsionsinstrumente, 
-apparate und ...geräte; medi~inische und 
chirurgische Instrumente, Appara~e und Ge­
räte. 

Welche Waren unter die genannten Waren­
gruppen f,allen, bestlimmtsich nach dem Zoll­
tarif (Zolltarifgesetz 1958, BGBl. Nr. 74). 

Teil B 

Alt- und AbfaMstoffe, soweit s~e' nicht unter 
Teil A f.allen. 
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